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1 Vorwort
2017 verfügte die Schweiz über fünf Kernkraft-

werke (KKW), zwei zentrale Zwischenlager für ra-

dioaktive Abfälle und mehrere Kernforschungsan-

lagen. Nach dem Reaktorunfall von Fukushima 

2011 hatten Bundesrat und Parlament entschie-

den, die Nutzung der Kernenergie in der Schweiz 

schrittweise zu beenden. Im Mai 2017 entschied 

nun das Schweizer Stimmvolk, die Energiestrategie 

anzunehmen. Damit wird der Ausstieg aus der 

Kernenergienutzung im Kernenergiegesetz (KEG) 

festgeschrieben. Für neue KKW dürfen keine Rah-

menbewilligungen mehr erteilt werden; die beste-

henden KKW können jedoch weiter betrieben wer-

den, solange sie den rechtlich festgelegten 

Sicherheitsanforderungen entsprechen. Zu diesen 

Sicherheitsanforderungen gehört, dass die KKW 

gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 

Technik nachgerüstet werden. 

Die Betreiberin des Kernkraftwerks Mühleberg 

(KKM), die Bernische Kraftwerke Energie AG (BKW) 

entschied, das Werk 2019 ausser Betrieb zu neh-

men. Ausschlaggebend dafür waren wirtschaftli-

che Gründe. Aus technischer Perspektive sind je-

doch Laufzeiten von 60 Jahren durchaus möglich. 

Daher ist damit zu rechnen, dass in der Schweiz 

noch über einen gewissen Zeitraum KKW in Betrieb 

stehen werden. 

Bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist von 

deutlich längeren Laufzeiten der Entsorgungsanla-

gen auszugehen. Der Verschluss des geologischen 

Tiefenlagers für hochaktive Abfälle wird aus heuti-

ger Sicht erst um das Jahr 2130 stattfinden.

Trotz des Beschlusses zum Ausstieg aus der Kern-

energienutzung, der 2017 vom Stimmvolk bekräf-

tigt wurde, wird die Schweiz also noch lange Kom-

petenz im Bereich der nuklearen Sicherheit 

benötigen. Fachleute sind erforderlich, um den si-

cheren Betrieb der Kernanlagen, die Sicherheit der 

Transporte von radioaktiven Stoffen und die Vorbe-

reitung der geologischen Tiefenlagerung zu ge-

währleisten. Fachleute werden auch benötigt, um 

die Sicherheit von Kernanlagen und die Entsor-

gungsaktivitäten zu beaufsichtigen. Daher setzen 

sich der ENSI-Rat und das ENSI für Nachwuchsför-

derung und Kompetenzerhalt im Bereich der nuk-

learen  Sicherheit ein. 

Dieses Anliegen wird gestützt durch eine Empfeh-

lung des Integrated Regulatory Review Service 

(IRRS) der Internationalen Atomenergie-Agentur 

(IAEA), welche die Schweizer Sicherheitsaufsicht in 

Dr. Anne Eckhardt, Präsidentin des ENSI-Rates
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den Jahren 2011 und 2015 überprüfte. Die Exper-

ten des IRRS forderten, eine Strategie zum Kompe-

tenzerhalt für die nahe bis ferne Zukunft zu entwi-

ckeln. Zentrales Element einer solchen Strategie 

sind aus der Sicht des ENSI-Rates gute Ausbildungs-

möglichkeiten in der Schweiz, die auch entspre-

chende Forschungsaktivitäten voraussetzen. Junge 

Menschen sollten motiviert werden, eine Ausbil-

dung im Bereich der nuklearen Sicherheit zu absol-

vieren und sich mit anspruchsvollen Themen rund 

um die Kernenergienutzung auseinanderzusetzen. 

Dies ist nur möglich, wenn sich aufgrund einer sol-

chen Ausbildung im Bereich der nuklearen Sicher-

heit, aber auch in angrenzenden Gebieten, attrak-

tive Zukunftsperspektiven eröffnen. Wissen und 

Erfahrung, die im Bereich der nuklearen Sicherheit 

erworben wurden, lassen sich ebenso auf anderen 

sicherheitsrelevanten Gebieten nutzen. Beispiele 

dafür finden sich in der Thermohydraulik, den Ma-

terialwissenschaften, beim Umgang mit Naturge-

fahren oder bei der Pflege einer guten Sicherheits- 

und Aufsichtskultur. Nach Einschätzung des 

ENSI-Rates zeichneten sich Ende 2017 verschie-

dene positive Entwicklungen in Bezug auf Nach-

wuchsförderung und Kompetenzerhalt ab. 

Eine weiterhin anspruchsvolle Herausforderung im 

Bereich der Materialwissenschaften stellten 2017 

die Anzeigen am Reaktordruckbehälter (RDB) des 

Kernkraftwerks Beznau 1 (KKB1) dar. Das ENSI be-

fasste sich – unterstützt von einer internationalen 

Expertengruppe – intensiv mit den möglichen Ur-

sachen und der Sicherheitsrelevanz dieser Anzei-

gen. Zu den Dryout-Befunden an Brennelementen 

im Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) fanden weitere 

Abklärungen statt. Der ENSI-Rat hat sich in beiden 

Fällen intensiv über die sicherheitsrelevanten Be-

funde und die Aufsicht des ENSI informiert und sich 

mit einigen seiner Experten ein vertieftes Bild von 

den Grundlagen für die Aufsichtsentscheide des 

ENSI verschafft. 2017 verfasste das ENSI sein sicher-

heitstechnisches Gutachten zu den Projektunter-

lagen für die Stilllegung des KKM. Im Rahmen  

des Sachplanverfahrens geologische Tiefenlager 

prüfte es die technisch-wissenschaftliche Doku-

mentation, mit der die Nationale Genossenschaft 

für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ihren 

Vorschlag begründet, welche Standortgebiete in 

der dritten Etappe der Standortsuche vertieft un-

tersucht werden sollen. 

Neben Stilllegung und Entsorgung stellt die Siche-

rung der Kernanlagen eine strategische Stossrich-

tung im Leistungsauftrag des ENSI-Rates an das 

ENSI für die Jahre 2016 bis 2019 dar. 2017 legte 

das ENSI eine neue Richtlinie zur IT-Sicherheit im 

Entwurf vor und verstärkte die Sektion Sicherung 

personell. Der ENSI-Rat nahm den Richtlinienent-

wurf zur Kenntnis und befasste sich eingehender 

mit den aktuellen Anforderungen an die Sicherung 

und den entsprechenden Massnahmen des ENSI.

Der ENSI-Rat verfolgte und beurteilte die Ge-

schäftsführung und die Aufsichtstätigkeit des ENSI 

im Jahr 2017. Er kommt zum Schluss, dass die Si-

cherheit der Schweizer Kernanlagen gewährleistet 

war. Das ENSI erreichte die im Leistungsauftrag und 

der Leistungsvereinbarung gesetzten Ziele. Seine 

Aufsichtsaufgaben hat es im Interesse der Sicher-

heit wirksam wahrgenommen. 

Der ENSI-Rat dankt der Geschäftsleitung und den 

Mitarbeitenden des ENSI für ihren grossen und 

fachkompetenten Einsatz im Jahr 2017.

Dr. Anne Eckhardt

Präsidentin ENSI-Rat

April 2018
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Zum Tätigkeits- und 
Geschäftsbericht

Nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 

2007 über das Eidgenössische Nuklearsicherheitsin-

spektorat (ENSI-Gesetz, ENSIG, SR 732.2) erstellt der 

ENSI-Rat den Tätigkeitsbericht. Dieser enthält Anga-

ben zur Aufsicht, zum Stand der Qualitätssicherung, 

zur Erreichung der strategischen Ziele und zum 

 Zustand der Kernanlagen. Zu den Aufgaben des 

ENSI-Rates zählt zudem der Geschäftsbericht (Jah-

resbericht, Bilanz mit Anhang, Erfolgsrechnung, 

Prüfungsbericht der Revisionsstelle). Der ENSI-Rat 

unterbreitet dem Bundesrat den Tätigkeits- und den 

Geschäftsbericht zur Genehmigung.

Der vorliegende Bericht des ENSI-Rates umfasst 

 sowohl den Tätigkeits- als auch den Geschäfts-

bericht. Im Kapitel Schwerpunkte spricht der 

 ENSI-Rat Themen an, auf die er im Berichtsjahr be-

sonderes Gewicht gelegt hat. Im Kapitel Tätig-

keiten berichtet er über die Aufsichtstätigkeit des 

ENSI und nimmt eine Beurteilung vor. Das Kapitel 

Zustand der Kernanlagen gibt eine Übersicht über 

die Sicherheit der schweizerischen Kernanlagen im 

Berichtsjahr. Es folgt ein zusammenfassender 

 Geschäftsbericht mit Angaben zum Jahresbericht, 

der Bilanz, der Erfolgsrechnung und dem Prü-

fungsbericht der Revisionsstelle. In den Anhängen 

finden sich Hintergrund- und Detailinformationen. 

Ein Abkürzungsverzeichnis schliesst den Bericht 

ab.
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2 Schwerpunkte 2017 des 
 ENSI-Rates

Bei seiner internen Aufsichtstätigkeit setzte der 

ENSI-Rat im Jahr 2017 Schwerpunkte bei den The-

men Kompetenzerhalt, Qualitätssicherung und Ri-

sikomanagement sowie den Anzeigen im RDB des 

KKB1.

2.1 Kompetenzerhalt

Die Energiestrategie 2050, die im Mai 2017 von der 

Schweizer Bevölkerung verabschiedet wurde, sieht 

vor, dass die schweizerischen KKW erst dann aus-

ser Betrieb genommen werden müssen, wenn de-

ren Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Vor die-

sem Hintergrund ist zu erwarten, dass noch über 

einen gewissen Zeitraum KKW in der Schweiz be-

trieben werden.

Die Verfügbarkeit geologischer Tiefenlager für die 

Entsorgung schwach- und mittelaktiver radioakti-

ver Abfälle aus schweizerischen KKW sowie aus 

Medizin, Industrie und Forschung wird ab 2050 

und die endgültige Schliessung der Tiefenlager erst 

im nächsten Jahrhundert erwartet. 

Die Schweiz muss deshalb auch in den kommenden 

Jahrzehnten über genügend technische und wis-

senschaftliche Expertise im Bereich der nuklearen 

Sicherheit verfügen. Vielfältiges Fachwissen und Er-

fahrung sind insbesondere erforderlich für:

 den Betrieb, den Unterhalt und die Nachrüstung 

der bestehenden KKW,

 die Stilllegung von Kernanlagen,

 die Konditionierung und Zwischenlagerung ra-

dioaktiver Abfälle,

 den Bau, den Betrieb und die Überwachung 

geologischer Tiefenlager,

 den Strahlenschutz von beruflich exponierten 

Personen und der Bevölkerung,

 die aktive Verfolgung des Standes von Wissen-

schaft und Technik im Bereich der Kerntechno-

logien.

Rohling Replika Ring C 
des Reaktordruck-
behälters des Kern-
kraftwerkes Beznau 1 
(Bild KKB)
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Bisher existiert in der Schweiz keine nationale Stra-

tegie, um den Kompetenzerhalt im Bereich der nu-

klearen Sicherheit zu gewährleisten. Zwei Überprü-

fungsmissionen durch Expertengruppen der IAEA 

wiesen in den Jahren 2011 und 2015 darauf hin, 

dass die Schweiz eine solche Strategie benötigt.

Der ENSI-Rat bildete daher eine Arbeitsgruppe, die 

sich seit 2016 mit dem Kompetenzerhalt im Bereich 

der nuklearen Sicherheit beschäftigt. Diese ver-

fasste ein Strategiedokument, das er an seiner Sit-

zung vom 7. / 8. März 2017 verabschiedete. Dieses 

Strategiedokument sieht eine Reihe von Aktivitäten 

vor, um die Motivation für Tätigkeiten im Bereich 

der nuklearen Sicherheit zu stärken, Aus- und Wei-

terbildung zu gewährleisten und angemessene Res-

sourcen für die Forschung aufrechtzuerhalten. Seit-

her führte der ENSI-Rat mehrere Gespräche mit 

Verantwortlichen seitens des Bundes, die darauf ab-

zielen, die nukleare Sicherheit in den zentralen stra-

tegischen Dokumenten des Bundes zu Forschung, 

Innovation und Bildung sowie in den Forschungs-

programmen des Bundes zu verankern. Unter an-

derem traf er sich mit dem Staatssekretär für Bil-

dung, Forschung und Innovation.

Seine Aktivitäten zur Sicherstellung des Kompeten-

zerhalts wird der ENSI-Rat 2018 fortsetzen. 

2.2 Qualitätssicherung und 
 Risikomanagement

2017 befasste sich der ENSI-Rat vertieft mit zwei 

Themen, welche die Geschäftsführung des ENSI be-

treffen, der internen Revision und dem Risikoma-

nagement. Zudem verabschiedete er ein Grundla-

genhandbuch, welches die Prozesse im ENSI-Rat 

regelt, und benannte die entsprechenden Verant-

wortlichen im ENSI-Rat. 

Interne Revision
Gemäss Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe i ENSIG ist der 

Rat für eine ausreichende Qualitätssicherung und 

ein adäquates betriebliches Risikomanagement in-

nerhalb des ENSI verantwortlich. Er verfügt über 

verschiedene Instrumente zur Überwachung und 

zur Kontrolle der Aktivitäten des ENSI. Dazu gehö-

ren externe Audits (z. B. Rezertifizierungs- und Re-

akkreditierungsaudits), interne Audits durch das 

ENSI selbst, das interne Kontrollsystem (IKS) und die 

interne Revision. 

Der Rat erörtert seit geraumer Zeit den Zweck und 

die Anwendung einiger dieser Instrumente. Insbe-

sondere schienen die internen Audits und die in-

terne Revision nicht ausreichend differenziert und 

ihre jeweiligen Ziele nicht klar definiert zu sein. 

Dementsprechend beschloss der ENSI-Rat, einen 

Audit-Ausschuss einzurichten. Er beauftragte den 

Ausschuss damit, die Qualitätssicherung und das 

betriebliche Risikomanagement zu prüfen und Lö-

sungen vorzuschlagen, mit denen die gesetzlichen 

Anforderungen wirksam und entsprechend der ak-

tuellen Best Practice erfüllt werden können.

Der beigezogene externe Experte unterbreitete 

dem Audit-Ausschuss den Vorschlag, die internen 

Audits und die interne Revision in einem einzigen 

internen Revisionsprozess zusammenzufassen, ei-

nen von der Geschäftsleitung unabhängigen Leiter 

interne Revision zu benennen und diesen fachlich 

direkt der Vorsitzenden des Audit-Ausschusses des 

ENSI-Rates zu unterstellen. Zudem erarbeitete der 

Experte zuhanden des Audit-Ausschusses den Ent-

wurf eines Reglements Interne Revision. Nach 

eingehender Prüfung durch den Audit-Ausschuss 

und gestützt auf einen entsprechenden Antrag ge-

nehmigte der ENSI-Rat in der zweiten Jahreshälfte 

das Reglement Interne Revision und wählte den Lei-

ter Interne Revision. Der ENSI-Rat ist überzeugt, mit 

dieser Änderung seinen gesetzlichen Auftrag wirk-

samer erfüllen zu können. Die neue Regelung trat 

Anfang 2018 in Kraft.

Risikomanagement
Das Umfeld, in dem sich das ENSI mit seiner Auf-

sichtstätigkeit bewegt, ist laufenden Veränderun-

gen unterworfen. Dazu zählen aktuell Entwicklun-

gen im politischen Umfeld und am Elektrizitätsmarkt, 

Veränderungen der sicherheitspolitischen Lage und 

der technologische Fortschritt, insbesondere im Be-

reich der Informationstechnologie. ENSI-Rat und 

ENSI hielten es daher für notwendig, eine Neube-

wertung der Risiken vorzunehmen, mit denen das 

ENSI bei der Erfüllung seines Auftrags konfrontiert 

ist, und erforderlichenfalls neue Massnahmen vor-

zusehen, um die Auswirkungen dieser Risiken auf 

ein Mindestmass zu begrenzen. Für diese Aufgabe 

nahmen ENSI-Rat und ENSI die Unterstützung eines 

externen, auf die Analyse von Unternehmensrisi-

ken spezialisierten, Beratungsunternehmens in An-

spruch.

Mit Unterstützung des Beraters wurde das beste-

hende Risikoinventar des ENSI aktualisiert und einer 

Bewertung unterzogen. Es zeigte sich jedoch, dass 

die standardisierte Methodik zur Ermittlung und 

Bewertung von Unternehmensrisiken auf eine Auf-

sichtsbehörde wie das ENSI nur begrenzt anwend-

bar ist. Insbesondere stehen für das ENSI nicht 
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mögliche finanzielle Einbussen als Schäden im Vor-

dergrund, sondern mögliche Einschränkungen sei-

ner Aufsichtstätigkeit.

ENSI-Rat und ENSI bildeten daher eine gemeinsame 

Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe überprüft seit 

Herbst 2017 die Methodik der Risikoanalyse und 

-bewertung für das ENSI und überarbeitet das Risi-

koinventar. Diese Arbeiten werden 2018 fortge-

setzt. Insbesondere sollen 2018 auch die Risikoeig-

ner bei ENSI-Rat und ENSI festgelegt sowie im 

ENSI-Rat die Abstimmung von Risikomanagement 

und Qualitätssicherung eingehender behandelt 

werden. 

2.3  Befunde im Reaktordruck-
behälter des Kernkraftwerks 
Beznau 1

2012 wurden im RDB des belgischen KKW Doel 3 

und Tihange 2 Befunde festgestellt, die sich als Was-

serstoffflocken erwiesen. Auf Veranlassung des ENSI 

führten die Schweizer KKW in der Folge Ultraschall-

prüfungen an ihren RDB durch. Dabei zeigten sich 

beim RDB des Blocks 1 des KKB Befunde. Da die Art 

dieser Befunde und deren Sicherheitsrelevanz abge-

klärt werden mussten, war KKB1 seit der Jahres-

inspektion 2015 ausser Betrieb. 

Um KKB1 wieder in Betrieb nehmen zu können, 

muss die Betreiberin Axpo dem ENSI einen Sicher-

heitsnachweis vorlegen, aus dem hervorgeht, dass 

der betroffene Reaktor alle gesetzlichen Anforde-

rungen erfüllt und weiterhin sicher betrieben wer-

den kann. Ende 2016 legte die Axpo dem ENSI ei-

nen ersten Sicherheitsnachweis zur Bewertung vor. 

Die Fachleute des ENSI und eine Gruppe unabhän-

giger internationaler Experten beurteilten den 

 Sicherheitsnachweis in mehreren Punkten als un-

zureichend und forderten weitere Studien, ins - 

besondere eine Reihe zusätzlicher mechanischer 

Tests. Ende November 2017 reichte die Axpo dem 

ENSI den überarbeiteten Sicherheitsnachweis ein. 

Das ENSI konnte die Beurteilung des überarbeite-

ten Sicherheitsnachweises im Februar 2018 ab-

schliessen. Anfang Januar 2018 hatte die Gruppe 

unabhängiger internationaler Experten, die den 

 Sicherheitsnachweis prüfte, ihren Schlussbericht 

vorgelegt.

Der ENSI-Rat widmete den sicherheitstechnischen 

Fragen rund um den RDB KKB1 auch 2017 beson-

dere Aufmerksamkeit. Die Geschäftsleitung des 

ENSI berichtete dem ENSI-Rat in jeder seiner Sitzun-

gen über sicherheitstechnische Aspekte, den Stand 

des Verfahrens und das weitere Vorgehen. Im Auf-

trag des ENSI-Rates haben zwei seiner Mitglieder 

die Arbeiten zur Überprüfung des Sicherheitsnach-

weises eng verfolgt. Diese Mitglieder waren regel-

mässig im Gespräch mit den für das Projekt verant-

wortlichen Mitarbeitenden des ENSI und hatten 

jeweils Zugang zu den vorläufigen technischen Er-

gebnissen. Nach Vorliegen des überarbeiteten Si-

cherheitsnachweises überprüften sie systematisch 

die wesentlichen Elemente der Studie und nahmen 

auch an Sitzungen der Gruppe unabhängiger inter-

nationaler Experten teil, um sich ein Bild von deren 

Argumentationen und Einschätzungen zu machen. 

Auf dieser Grundlage stützt der ENSI-Rat den An-

fang 2018 gefällten Entscheid der Geschäftsleitung 

des ENSI, dass das KKB1 wieder in Betrieb genom-

men werden kann, voll und ganz.
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3 Aufgaben und Auftrag
Das ENSI ist die Aufsichtsbehörde des Bundes für 

die nukleare Sicherheit und Sicherung der Schwei-

zer Kernanlagen (vgl. Anhang 1). Wenn im vorlie-

genden Text von «Sicherheit» und «Sicherheitsgut-

achten» die Rede ist, sind die Aspekte der Sicherung, 

d. h. des Schutzes vor Beeinträchtigungen der nu-

klearen Sicherheit durch unbefugte Einwirkungen 

Dritter, immer mit umfasst.

Der ENSI-Rat ist das strategische und interne Auf-

sichtsorgan des ENSI. Das ENSIG und die Verord-

nung vom 12. November 2008 über das Eidgenös-

sische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSIV, SR 

732.21) bilden die gesetzlichen Grundlagen (vgl. 

Anhang 1) für die Aufgaben des ENSI und des 

ENSI-Rates.

Der ENSI-Rat setzt sich gemäss Artikel 6 Absatz 2 

ENSIG aus fünf bis sieben fachkundigen Mitglie-

dern zusammen. Die jeweils für vier Jahre festzule-

genden strategischen Ziele (vgl. Anhang 2) wurden 

vom ENSI-Rat in einem Leistungsauftrag an das 

ENSI definiert. Die jährliche Leistungsvereinbarung 

zwischen ENSI und ENSI-Rat konkretisiert diesen 

Leistungsauftrag. Mit ihr werden auch die Jahres-

ziele festgesetzt.

Der ENSI-Rat wählt die Direktorin / den Direktor so-

wie die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung. 

Er genehmigt das Budget des ENSI und ist für eine 

ausreichende Qualitätssicherung und für ein ad-

äquates Risikomanagement verantwortlich. Die 

Aufgaben des ENSI-Rates sind in Artikel 6 Absatz 6 

ENSIG festgelegt (vgl. Anhang 1).

3.1  Aufgaben und Auftrag  
des ENSI

Die Begutachtung und Überwachung von Kernan-

lagen basiert auf Gesetzen, Verordnungen, Richtli-

nien und technisch-wissenschaftlichen Grundla-

gen. Darin sind die Sicherheitsanforderungen und 

die Kriterien, nach denen sich die Beurteilung des 

ENSI richtet, enthalten. Die Richtlinien und Grund-

lagen werden vom ENSI nach dem Stand von Wis-

senschaft und Technik weiterentwickelt. In den 

Revisionsarbeiten im 
Maschinenhaus,  

Kernkraftwerk Leibstadt 
(Bild KKL)
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Richtlinien werden zum Beispiel Strahlenschutz-

ziele und Anforderungen an den Betrieb von Kern-

anlagen vorgegeben, die Berichterstattung über 

den Betrieb und die Organisation von KKW gere-

gelt sowie die Anforderungen an die Abfallbehand-

lung, die Zwischenlagerung und an die geologische 

Tiefenlagerung festgelegt.

Gutachten, Freigaben und sicherheitstechnische 
Stellungnahmen
Das ENSI erstellt Sicherheitsgutachten, wenn Be-

treiber von Kernanlagen zum Beispiel Anträge für 

eine neue Bewilligung oder eine wesentliche Ände-

rung einer bestehenden Bewilligung stellen. In sei-

nen Gutachten kann das ENSI Auflagen für die Be-

willigung formulieren. Die Bewilligung wird dann, 

gestützt auf die Sicherheitsgutachten, durch den 

Bundesrat bzw. das Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) erteilt. Auch das Bewilligungsverfahren für 

geologische Tiefenlager stützt sich auf die Sicher-

heitsgutachten des ENSI.

Anträge für Änderungen von Kernanlagen, die 

durch bestehende Betriebsbewilligungen gedeckt 

sind, behandelt das ENSI im Freigabeverfahren und 

erteilt bei positivem Entscheid Freigaben, die, wenn 

erforderlich, mit sicherheitstechnischen Forderun-

gen verbunden werden. Beispiele hierfür sind Än-

derungen an sicherheitstechnisch klassierten Kom-

ponenten und Systemen oder Änderungen von 

technischen Spezifikationen.

Ferner erstellt das ENSI umfangreiche sicherheits-

technische Stellungnahmen zu wichtigen Berich-

ten, wie z. B. den periodischen Sicherheitsüberprü-

fungen (PSÜ), die die Werke zum Sicherheitsstatus 

der Anlagen vorlegen müssen. Die sicherheitstech-

nischen Stellungnahmen können ebenfalls mit zu-

sätzlichen Forderungen verbunden werden.

Im Entsorgungsbereich erteilt das ENSI Freigaben 

für Konditionierungsverfahren radioaktiver Abfälle 

sowie für die Verwendung und Einlagerung von La-

gerbehältern mit hochaktiven Abfällen und abge-

brannten Brennelementen und begutachtet Trans-

portgesuche für radioaktive Stoffe.

Diese Aktivitäten dienen dem Ziel, die Sicherheit 

der Werke engmaschig zu überwachen und zu 

überprüfen, ob die Betreiber ihren gesetzlichen 

Pflichten jederzeit nachkommen.

¹ Verordnung über die Anforderungen an das Personal von Kernanlagen (VAPK) vom 9. Juni 2006

Überprüfung des Betriebs der Kernanlagen
Neben den Berichten zur periodischen Sicherheits-

überprüfung prüft das ENSI zahlreiche weitere Do-

kumente zu sicherheitsrelevanten Sachverhalten, 

welche die Betreiber regelmässig vorlegen müssen. 

Ferner führt das ENSI periodische Aufsichtsgesprä-

che durch und kontrolliert die Kernanlagen inklu-

sive deren Organisation und Betrieb mit rund 450 

Inspektionen pro Jahr. Das ENSI lässt für sicherheits-

relevante Positionen in den Kernanlagen nur Perso-

nen zu, die nachweislich über die notwendigen Fä-

higkeiten und Ausbildungen verfügen1.

Die Betreiber schalten die KKW jährlich mehrere 

Wochen ab, um abgebrannte Brennelemente – falls 

nötig – durch neue zu ersetzen und um notwen-

dige Unterhalts- und Reparaturarbeiten in den 

Werken durchzuführen. Diese Revisionsstillstände 

der KKW werden vom ENSI intensiv begleitet und 

überwacht.

Das ENSI überwacht – zum Schutz der Bevölkerung, 

der Umwelt und des Personals – die Einhaltung der 

Strahlenschutzvorschriften durch die Beaufsichtig-

ten, insbesondere die Einhaltung der Dosislimiten. 

Es kontrolliert die Radioaktivitätsabgaben der Kern-

anlagen und die Einhaltung der Abgabelimiten. Es 

ermittelt die Strahlenexposition der Bevölkerung 

und des Werkpersonals. Ausserdem überwacht das 

ENSI die Konditionierung und Zwischenlagerung 

von radioaktiven Abfällen in allen Kernanlagen so-

wie den Transport derjenigen radioaktiven Stoffe, 

die in seinen Zuständigkeitsbereich gehören.

Das ENSI ist auch für die Aufsicht über die Sicherung 

der Kernanlagen verantwortlich. Diese umfasst so-

wohl die physische Sicherung als auch Sicherungs-

aufgaben im Bereich der Informationstechnologie.

Sicherheitsbewertung der Kernanlagen
Das ENSI fasst alle im Laufe eines Jahres anfallen-

den Daten zu einer umfassenden Sicherheitsbewer-

tung zusammen. Daraus leitet es allfällige Mass-

nahmen und seine künftige Aufsichtsplanung ab. 

In jährlichen Berichten über die Sicherheit der Kern-

anlagen, den Strahlenschutz und die gesammelten 

Erfahrungen aus Betrieb und Forschung legt das 

ENSI Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit 

ab.
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3.2 Aufgaben und Auftrag des 
ENSI-Rates

Der ENSI-Rat befasst sich laufend mit der Aufsichts-

tätigkeit und der Geschäftsführung des ENSI und 

kontrolliert die Erreichung der strategischen Ziele. 

2017 legte er den Schwerpunkt insbesondere auf 

folgende Themen:

Grundlagen
 Verabschiedung der Leistungsvereinbarung 

20182 

 Methodik der Aufsicht des ENSI-Rates über das 

ENSI, insbesondere auf den Gebieten der inter-

nen Revision und des Risikomanagements

 Controlling der Umsetzung der verabschiedeten 

Strategien 

 Human-Capital-Management-Konzept (HCM-

Konzept): Umsetzungsplan

 Strategie und Massnahmen zum Kompetenzer-

halt im Bereich der nuklearen Sicherheit

 Entwicklungen bei der Pensionskasse (Publica), 

insbesondere des Vorsorgewerks ENSI

Aufsichtskultur
 Vertiefte Diskussion von Sicherheitskulturfragen 

im Rahmen von periodischen «Betrachtungen 

zur Sicherheit» 

 Stand der Umsetzung des Massnahmenpakets 

Aufsichtskultur

Fachthemen
 Neuere Entwicklungen im Bereich der IT-Sicher-

heit

 Regulatorische Sicherheitsforschung des ENSI

 Berücksichtigung von Sicherheitskultur und 

«Human Factors» im Rahmen der Aufsicht des 

ENSI

 Aktualisierung der Beurteilungsgrundlagen des 

ENSI zum Thema Flugzeugabsturz

 Aktuelle Entwicklungen in der Strahlenbiologie

 Konzept geologische Tiefenlager

 Revision der Strahlenschutzverordnung3 (StSV)

 Aktualität und Regelungstiefe der Richtlinie 

ENSI-G034.

² Leistungsvereinbarung 2018 (Dezember 2017)
³ Strahlenschutzverordnung (SR 814.501)
⁴ Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis  

(Richtlinie ENSI-G03)
⁵ Aufsichtsbericht 2017 (ENSI-AN-10295, Juni 2018)

Aufsicht
 Befunde am RDB des KKB1

 Dryout-Befunde beim KKL

 Aufsicht des ENSI über die IT-Sicherheit in den 

KKW

 Aufsicht im Bereich der Entsorgung

 Aufsichtsbericht des ENSI 5/ Jahresberichte Sicher-

heit der Beaufsichtigten

 Stand der Grossprojekte in den KKW

 Ausserbetriebnahme- und Stilllegungsprozess 

KKM

 Regelmässige Berichterstattung der ENSI-Berei-

che: Entsorgung, KKW, Ressourcen, Sicherheits-

analysen, Strahlenschutz

 Sachplan geologische Tiefenlager

Nationale Kontakte des ENSI-Rates
 Austausch mit GS-UVEK, BFE und KNS 

 Austausch mit GSKL, SwissNuclear und Nagra

 Teilnahme an Veranstaltungen der Experten-

gruppe Reaktorsicherheit (ERS), am Technischen 

Forum Kernkraftwerke (TFK) und am Techni-

schen Forum Sicherheit (TFS)

Internationale Kontakte
 Austausch mit der finnischen Aufsichtsbehörde 

STUK und der finnischen Betreiberfirma TVO so-

wie der Entsorgungsgesellschaft POSIVA

 Teilnahme eines Mitglieds des ENSI-Rates am 

Steering Committee der Nuclear Energy Agency 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (OECD NEA)

Management und Qualitätssicherung
 Arbeiten des Audit-Ausschuss des ENSI-Rates, 

insbesondere Überarbeitung des Konzepts für 

die interne Revision

 Revision des Organisationsreglements des ENSI

 Überarbeitung der Risikoanalyse und -bewer-

tung für das ENSI
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4 Tätigkeiten
4.1 Anlagenbegutachtung und 

 Betriebsüberwachung

Tätigkeiten des ENSI
Die Anlagenbegutachtung umfasst die Begutach-

tung der eingereichten Bau-, Änderungs- und Still-

legungsprojekte im Rahmen von Bewilligungs- 

oder Freigabeverfahren. Zudem begutachtet das 

ENSI die alle zehn Jahre von den Bewilligungsinha-

bern von Kraftwerken vorzunehmenden periodi-

schen Sicherheitsüberprüfungen (PSÜ). Diese um-

fassen zahlreiche Sicherheits- und Störfallanalysen. 

Als Basis für die Beurteilungstätigkeit konkretisiert 

das ENSI die gesetzlichen Grundlagen in Form von 

Richtlinien. Die Anlagenbegutachtung umfasst drei 

Prozesse:

 Grundlagen der Aufsicht

 Gutachten

 Freigaben

Im Bereich der Anlagenbegutachtung standen die 

Prüfung des Sicherheitsnachweises für den RDB des 

KKB1, die Grobprüfung der Unterlagen zur PSÜ des 

KKL, Nachrüstungsvorhaben bei verschiedenen 

KKW und die Zulassungsverfahren für neue Trans-

port- und Lagerbehälter im Vordergrund.

Die Betriebsüberwachung umfasst die sicherheits-

technische Beurteilung des Betriebs von Kernanla-

gen. Darunter fallen auch die Zulassung von Perso-

nal, die Analyse von Vorkommnissen sowie der 

Einsatz der ENSI-Notfallorganisation. Zur Betriebs-

überwachung gehören acht Prozesse:

 Inspektion

 Enforcement

 Revision

 Strahlenmessungen (siehe Ziff. 4.2) 

 Vorkommnisbearbeitung

 Fernüberwachung und Prognose (siehe Ziff. 4.2)

 Notfallbereitschaft (siehe Ziff. 4.2)

 Sicherheitsbewertung

Das ENSI bewertet die Sicherheit der Kernanlagen 

im Rahmen einer systematischen Sicherheitsbewer-

tung. Dabei werden neben meldepflichtigen Vor-

kommnissen weitere Erkenntnisse berücksichtigt, 

insbesondere aus den über 450 Inspektionen, die 

Prüfung der  
Turbinenschaufeln, 
Kernkraftwerk Gösgen 
(Bild KKG)
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das ENSI im Jahr 2017 bei den Beaufsichtigten 

durchführte. Kennzeichnend für das Aufsichtsjahr 

2017 waren der ganzjährige Stillstand des KKB1 so-

wie der bis in den Februar andauernde Stillstand 

des KKL und dessen verminderte thermische Leis-

tung im anschliessenden Leistungsbetrieb. Die zu-

grundeliegenden Ursachen, nämlich Ultraschallbe-

funde am RDB des KKB1 und Befunde an 

Brennelementen beim KKL, führten zu entspre-

chenden Schwerpunkten in der Aufsichts tätigkeit 

und erheblichen Zusatzbelastungen für die Mitar-

beitenden in den Fachgebieten Maschinen- und 

Reaktortechnik.

Die bewilligten Betriebsbedingungen der fünf 

Schweizer KKW wurden jederzeit eingehalten.

Die Anzahl der 2017 meldepflichtigen Vorkomm-

nisse, die für die nukleare Sicherheit relevant sind, 

beläuft sich auf 29. Sie liegt etwas unter dem 

Durchschnitt der Vorjahre:

 3 Vorkommnisse betrafen allein das KKB1

 4 Vorkommnisse betrafen allein das KKB 2

 1 Vorkommnis betraf beide Blöcke des KKB

 6 Vorkommnisse betrafen das KKG

 9 Vorkommnisse betrafen das KKL

 3 Vorkommnisse betrafen das KKM

Ein Vorkommnis verzeichnete das ENSI beim zen-

tralen Zwischenlager in Würenlingen, zwei Vor-

kommnisse bei den Kernanlagen des Paul Scherrer 

Instituts (PSI). Beim Forschungsreaktor der École 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) kam es 

zu keinem Vorkommnis. Das ENSI berichtet in sei-

nem Aufsichtsbericht6 detailliert über die Vor-

kommnisse.

Im Jahr 2017 wurden im Leistungsbetrieb des KKL 

zwei Schnellabschaltungen verzeichnet. In den üb-

rigen KKW kam es zu keinen Schnellabschaltun-

gen.

Auch 2017 wurden radioaktive Abfälle der Kernan-

lagen ins Zwilag transportiert. In der Verbrennungs-

anlage des Zwilag für schwachaktive Abfälle wur-

den insgesamt 1296 Abfallfässer und 600 Liter 

Flüssigabfälle zu 268 konditionierten Gebinden 

verarbeitet.

Ende 2017 betrug der Lagerbestand im Lager für 

hochaktive Abfälle (HAA) 37 Transport- und Lager-

behälter (T / L-Behälter) mit abgebrannten Brenn-

elementen sowie 23 T / L-Behälter mit Glaskokillen 

aus der Wiederaufarbeitung. Zusätzlich befinden 

sich in der Behälterlagerhalle seit September 2003 

auch die sechs Grossbehälter mit Stilllegungsab-

fällen aus dem ehemaligen Versuchsreaktor Lu-

⁶ Aufsichtsbericht 2017 (ENSI-AN-10295, Juni 2018)

cens. Der Belegungsgrad betrug Ende 2017 30 % 

im HAA-Lager und 39 % im Lager für mittelaktive 

Abfälle (MAA-Lager). Das Lager für schwachaktive 

Abfälle (SAA-Lager) im Gebäude S wird bis etwa 

Mitte 2018 als konventionelles Lager für nicht-ra-

dioaktive Ausrüstungen und Materialien genutzt 

werden.

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat wird vom ENSI zeitnah und regelmäs-

sig über Vorkommnisse und Nachrüstprojekte der 

Beaufsichtigten informiert. Neben den Informa  - 

t ionsvorträgen, die während der Ratssitzungen 

stattfanden, liessen sich fachkundige Ratsmitglie-

der von Mitarbeitenden des ENSI weiter über de-

tailliertere technische Sicherheitsfragen (wie zum 

Beispiel die Digitalisierung in der Mess-, Kontroll- 

und Steuerungstechnik) informieren. Mitglieder 

des ENSI-Rates nahmen auch an den Sitzungen der 

Expertengruppe Reaktorsicherheit und des Techni-

schen Forum Kernkraftwerke teil. Der ENSI-Rat be-

fasste sich mit den Jahresberichten der KKW und 

der übrigen Kernanlagen 2016 sowie dem Auf-

sichtsbericht des ENSI für das Jahr 2016. Er ver-

folgte die Entwicklungen in den Schweizer Kernan-

lagen systematisch, wobei er besonderes Gewicht 

auf folgende Punkte legte:

a) Umsetzung der Forderungen des ENSI (Aufla-

gen,Verfügungen etc.)

Der ENSI-Rat nahm diesbezüglich relevante Unter-

lagen zur Kenntnis und liess sich regelmässig im 

Rahmen seiner ordentlichen Sitzungen von Füh-

rungskräften und Fachkräften des ENSI zu hierzu 

einschlägigen Themen informieren. An dieser Stelle 

seien insbesondere die vom ENSI formulierten Auf-

lagen zum Wiederanfahren des KKL nach der Klä-

rung der Dryout-Befunde erwähnt (siehe auch wei-

tere Informationen nachfolgend). 

Das ENSI formulierte nach Meinung des ENSI-Rates 

nachvollziehbare, kohärente und der Sachlage an-

gemessene Forderungen für den sicheren Betrieb 

der Kernanlagen und setzt deren Umsetzung kon-

sequent durch.

b) Vorkommnisse in Kernanlagen, insbesondere 

der Schweiz

Im Berichtsjahr ist kein sicherheitstechnisch schwer-

wiegendes Ereignis (internationale Ereignisskala 

INES ≥ 2) in den Schweizer Kernanlagen vorgekom-

men. Der ENSI-Rat nimmt dies als Hinweis, dass die 
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zuständigen Fachleute in den Kernanlagen ihre 

Verantwortung für die Sicherheit ernst nehmen 

und dass die Aufsichtstätigkeit des ENSI dazu bei-

trägt, das erreichte Sicherheitsniveau zu halten.

Der ENSI-Rat wurde über die Ergebnisse der Unter-

suchung der Dryout-Befunde an Brennstäben des 

KKL und über die sich daraus ergebenden, vom ENSI 

verfügten neuen Betriebsbedingungen für das Wie-

deranfahren des Werks detailliert informiert. Drei 

Mitglieder des ENSI-Rates setzten sich eingehender 

mit den fachlichen Hintergründen auseinander und 

besprachen mit den Verantwortlichen des ENSI und 

mit unabhängigen Experten des PSI einzelne tech-

nische Sachverhalte im Detail. Der ENSI-Rat beurteilt 

die getroffenen Massnahmen und Forderungen im 

Hinblick auf die Wiederinbetriebnahme des KKL als 

nachvollziehbar und plausibel. Die Beobachtungen 

während des Revisionsstillstandes 2017 haben diese 

Schlussfolgerung bestätigt. 

Der ENSI-Rat befasste sich weiter mit den Abklärun-

gen zu den Befunden im RDB des KKB1 (siehe Ka-

pitel 2 «Schwerpunkte»).

Der ENSI-Rat beurteilt die Vorkommnisbearbeitung 

durch das ENSI als zielführend sowie gut geplant 

und durchgeführt. Die Vorgaben des ENSI sind 

nachvollziehbar und sicherheitsgerichtet.

c) Grossprojekte der Kernkraftwerke

Der ENSI-Rat informierte sich über den aktuellen 

Stand und die Fortschritte der laufenden und neuen 

Grossprojekte der Schweizer KKW. Diesbezüglich in-

formierte das ENSI den ENSI-Rat an seinen Sitzun-

gen. Zudem hat das ENSI bereits in früheren Jahren 

einen Bericht für den ENSI-Rat erstellt, den es perio-

disch aktualisierte. Weitere Information wurden 

durch Präsentationen (z. B. zum ERNOS7-Projekt in 

einer ERS-Sitzung) oder durch die Protokolle der Ka-

dersitzungen des ENSI vermittelt. Der ENSI-Rat über-

zeugte sich davon, dass das ENSI die Grossprojekte 

in den Schweizer KKW angemessen überwacht und 

seine Aufgaben kompetent, nachvollziehbar und 

zeitgerecht wahrnimmt.

d) Inspektionen der Schweizer Kernanlagen

Der ENSI-Rat liess sich durch die Geschäftsleitung 

des ENSI regelmässig über die Resultate der Inspek-

tionen informieren. Von besonderem Interesse wa-

ren die Ergebnisse der Schwerpunkt-Inspektionen 

7 ERNOS-Projekt: Erweiterung Notstandssysteme
8  Schwerpunktinspektion Lagerhaltung Ersatzteile u. Vollständigkeit Qualitätsnachweise KKB, 02.11.2017, Referenz ENSI 14/2545; 

Schwerpunktinspektion Lagerhaltung Ersatzteile u. Vollständigkeit Qualitätsnachweise KKG, 27.11.2017, Referenz ENSI 17/2170; 
Schwerpunktinspektion Lagerhaltung Ersatzteile u. Vollständigkeit Qualitätsnachweise KKL, 24.11.2017, Referenz ENSI 12/2484; 
Schwerpunktinspektion Lagerhaltung Ersatzteile u. Vollständigkeit Qualitätsnachweise KKM, 27.10.2017, Referenz ENSI 11/2332

mit Fokus auf der IT-Sicherheit und die gestützt auf 

diese verfassten Inspektionsberichte8. 

Der ENSI-Rat beurteilt die gegenwärtige Anzahl der 

Inspektionen vor dem Hintergrund der zahlreichen 

Projekte und der langen Stillstände als angemessen. 

Die Inspektionen wurden mit der nötigen Sorgfalt 

und Strenge professionell durchgeführt.

Zusammenfassung
Basierend auf den 2017 gewonnenen Informatio-

nen kommt der ENSI-Rat zum Schluss, dass das 

ENSI die Kernanlagen kompetent und sorgfältig be-

gutachtet und deren Betrieb umfassend und kon-

sequent überwacht. Er teilt die Beurteilung des 

ENSI, dass die bewilligten Betriebsbedingungen 

von den schweizerischen Kernanlagen jederzeit 

eingehalten wurden.

4.2 Strahlenschutz und 
 Notfall organisation 

Tätigkeiten des ENSI
Die Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umwelt via 

Abwasser und Abluft aus den Kernanlagen in der 

Schweiz lagen auch 2017 weit unter den bewillig-

ten Werten. Aufgrund internationaler Empfehlun-

gen legte das ENSI einen Zielwert von 1 Gigabec-

querel (GBq) pro Jahr (ohne Tritium) für die flüssigen 

Abgaben fest. Das ENSI hat im Berichtsjahr keine 

unerlaubten Abgaben radioaktiver Stoffe aus den 

Anlagen festgestellt.

Seit der Inbetriebnahme der KKW konnten die Kol-

lektivdosen des beruflich strahlenexponierten Per-

sonals deutlich gesenkt werden. Dazu haben vor 

allem erprobte Optimierungsmassnahmen, insbe-

sondere bei Arbeiten in starken und variablen 

Strahlenfeldern, beigetragen. Die mittlere Indivi-

dualdosis bewegte sich im vergangenen Jahr mit 

0.6 Millisievert (mSv) im tiefen Bereich. Zum Ver-

gleich beträgt die mittlere jährliche Strahlendosis 

der Schweizer Bevölkerung 5.5 mSv. Die höchste 

Individualdosis lag im Berichtsjahr bei 14.2 mSv, 

der Grenzwert für beruflich strahlenexponierte 

Personen von 20 mSv pro Jahr wurde nicht über-

schritten.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt 5557 beruf-

lich strahlenexponierte Personen gemeldet, die eine 
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Kollektivdosis von 3478 Personen-mSv akkumulier-

ten. Aufgrund von Tätigkeiten im Strahlenfeld, die 

während des deutlich verlängerten Stillstands im 

KKL durchgeführt wurden, lag die Kollektivdosis 

über derjenigen des Vorjahres. 

Die zusätzliche Dosis für die Bevölkerung in der 

Umgebung von Kernanlagen blieb auch im vergan-

genen Jahr auf einem sehr tiefen Niveau. Sie betrug 

in der unmittelbaren Umgebung weniger als 0.1 % 

der mittleren jährlichen Strahlendosis der Bevölke-

rung in der Schweiz.

Mit seinem Messnetz zur automatischen Dosisleis-

tungsüberwachung in der Umgebung der KKW 

(MADUK) kontrolliert das ENSI rund um die Uhr die 

Radioaktivität in der Umgebung der KKW in der 

Schweiz. Erhöhte Strahlenwerte sind damit sofort er-

kennbar. Die aktuellen MADUK-Messwerte sind on-

line abrufbar unter www.ensi.ch/de/notfallschutz/

messwerte-radioaktivitaet/.

Seit Anfang 2016 setzt die Notfallorganisation des 

ENSI zur Modellierung der atmosphärischen Aus-

breitung und zur Dosisberechnung im Ereignisfall 

das Programm JRODOS (Java-based Realtime On-

line Decision Support System) ein. JRODOS ermög-

licht eine direkte Verwendung von zeitlich und 

räumlich hochaufgelösten 3D-Wettervorhersage-

daten aus dem von der Meteo Schweiz routinemäs-

sig eingesetzten Modell COSMO-1 und entspricht 

dem Stand von Wissenschaft und Technik. JRO-

DOS ermöglicht dem ENSI im Notfall eine rasche 

Spiegelung der radiologischen Auswirkungen ei-

ner Freisetzung gemäss den Vorgaben des Dosis-

Massnahmenkonzepts (DMK) und damit, entspre-

chend seinem Auftrag, eine zeitnahe Empfehlung 

von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu-

handen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 

(BABS) auszusprechen.

Die Notfallbereitschaft der Kernanlagenbetreiber 

wurde anlässlich von Notfallübungen vom ENSI ins-

piziert. Optimierungsmöglichkeiten wurden festge-

stellt und die Betreiber angehalten, Verbes-

serungsmassnahmen umzusetzen. Turnusgemäss 

wurde im Jahr 2017 eine Gesamtnotfallübung mit 

dem KKM durchgeführt. An der Übung RAROS be-

teiligt waren insbesondere das KKM, das ENSI, die 

Nationale Alarmzentrale (NAZ), der kantonale Füh-

rungsstab Bern, das Labor Spiez und die Messorga-

nisationen. Zudem nahmen Stäbe oder Ansprech-

stellen aus dem nahen Ausland sowie die IAEA teil. 

Das ENSI war sowohl im ersten Teil der Notfallübung, 

mit Schwerpunkt auf dem Notfallmanagement, wie 

auch im zweiten Teil der Übung, mit Schwerpunkt 

auf dem Krisenmanagement, involviert. Insgesamt 

zeichnet sich die Notfallorganisation des ENSI im 

Hinblick auf ihren gesetzlichen Auftrag gemäss Art. 

9 der Notfallschutzverordnung (NFSV, SR732.33) 

durch einen hohen Leistungsstand aus. Die Bera-

tung der NAZ zur Notwendigkeit von Schutzmass-

nahmen zum Schutz der Bevölkerung erfolgte zeit- 

und sachgerecht. Optimierungspotenzial wurde, 

wie bei jeder Übung, identifiziert und eine Serie von 

Massnahmen definiert, welche die Verbesserung der 

eigenen NFO-Prozesse sowie der Zusammenarbeit 

mit den Notfallpartnern zum Ziel haben. 

Beurteilung des ENSI-Rates
Im Berichtsjahr liess sich der ENSI-Rat durch das ENSI 

über aktuelle Entwicklungen im Strahlenschutz und 

bei der Notfallorganisation informieren, unter an-

derem durch Berichterstattung aus dem Fachbe-

reich Strahlenschutz und einem Vortrag über aktu-

elle Erkenntnisse aus der Strahlenbiologie. 

Der ENSI-Rat verfolgte auch die Arbeiten zur Revi-

sion der Strahlenschutzverordnung eng und infor-

mierte sich über deren Folgen für die Strahlen-

schutzaufsicht des ENSI und die zukünftigen 

Stilllegungsmassnahmen.

Ein Mitglied des Rates nahm als Besucherin an der 

Notfallübung RAROS teil. Sie verfolgte den Einsatz 

der ENSI-Notfallorganisation vor Ort und berichtete 

dem ENSI-Rat über ihre Beobachtungen. Aufgrund 

dieser Informationen kommt der ENSI-Rat zum 

Schluss, dass das ENSI über eine zeitnah einsatzbe-

reite und gut vorbereitete Notfallorganisation ver-

fügt. Das ENSI sorgt auch für den Fall, dass es zu 

einer unfallbedingten Freisetzung von Radioaktivi-

tät kommen sollte, dafür, dass die notwendigen 

Kompetenzen und die Simulationsin frastruktur 

für Vorhersagen bezüglich der Ausbreitung von 

Radioaktivität vorhanden sind. 

Das ENSI wird regelässig im Bereich Strahlenschutz 

auditiert und akkreditiert. Das MADUK-Mess-

system weist eine hohe Verfügbarkeit auf. An sei-

nen Sitzungen liess sich der ENSI-Rat über aktuelle 

Themen im Bereich Strahlenschutz informieren. Er 

stellt daher fest, dass das ENSI auch im Strahlen-

schutz Wert auf eine hohe wissenschaftliche und 

technische Kompetenz legt. Im Rahmen seiner Auf-

sichtstätigkeit setzt es moderne Messinstrumente 

und -methoden ein. Die Ausbildung der ENSI-In-

spektorinnen und -Inspektoren sowie die ange-

wandten Messmethoden entsprechen dem Stand 

von Wissenschaft und Technik. 

Der ENSI-Rat kann nachvollziehbar feststellen, dass 

das ENSI seine Aufsichtsaufgaben im Bereich Strah-

lenschutz und Notfallorganisation sorgfältig und 

http://www.ensi.ch/de/notfallschutz/messwerte-radioaktivitaet/.
http://www.ensi.ch/de/notfallschutz/messwerte-radioaktivitaet/.
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kompetent wahrnimmt. Es verfügt über das dazu 

erforderliche fachlich qualifizierte Personal sowie 

die nötige Mess- und Simulationsinfrastruktur.

4.3 Stilllegung des Kernkraftwerks 
Mühleberg

Tätigkeiten des ENSI
Im Oktober 2013 traf die BKW den Grundsatz-

entscheid, den Leistungsbetrieb des KKM Ende 

2019 einzustellen und im Anschluss daran das 

KKM endgültig ausser Betrieb zu nehmen. Nach 

der endgültigen Ausserbetriebnahme soll das 

KKM rückgebaut werden. Dazu erarbeitete die 

BKW ein Stilllegungsprojekt und reichte es am 18. 

Dezember 2015 ein.

Das Gutachten des ENSI zum Stilllegungsprojekt des 

KKM wurde dem UVEK am 30. August 2017 über-

reicht. Bei dessen Erstellung vergewisserte sich das 

ENSI, dass die BKW die relevanten Bestimmungen 

des Kernenergiegesetzes und der Kernenergiever-

ordnung, des Strahlenschutzgesetzes und der Strah-

lenschutzverordnung sowie weitere massgebliche 

Verordnungen und Richtlinien des ENSI berücksich-

tigt hatte. Zudem prüfte das ENSI, ob das Stillle-

gungsprojekt auch die Anforderungen des interna-

tionalen Regelwerks erfüllt sowie dem aktuellen 

Stand der Technik entspricht. Das ENSI formulierte 

35 Nebenbestimmungen und kommt zum Schluss, 

dass die Sicherheit während der Stilllegung des 

KKM, unter Aufnahme dieser Nebenbestimmungen 

in die Stilllegungsverfügung, gewährleistet ist. 

Die eidgenössische Kommission für nukleare Si-

cherheit (KNS) nahm zum Entwurf des Gutachtens 

des ENSI Stellung und gelangte zum Schluss, dass 

die vorgesehenen Freigaben des ENSI sicherstellen, 

dass die Stilllegungsarbeiten sicherheitsgerichtet 

geplant und durchgeführt werden. Für die weitere 

Bearbeitung des Stilllegungsprojekts formulierte 

die KNS Hinweise, Anregungen und Vorschläge, 

welche im Gutachten berücksichtigt wurden. 

Darüber hinaus nahm das ENSI zu den gegen das 

Stilllegungsprojekt eingereichten Einsprachen so-

wie zu den Stellungnahmen der in das Verfahren 

involvierten Bundesämter und  Kantone Stellung.

Beurteilung des ENSI-Rates
Es ist die Aufgabe des ENSI-Rates sicherzustellen, 

dass das ENSI über die nötigen Ressourcen und 

Fachkenntnisse verfügt, um den Prozess zur Stillle-

gung des KKM kompetent zu beaufsichtigen. Wäh-

rend seiner Sitzungen liess sich der ENSI-Rat über 

die Anforderungen an die Vorbereitung der Stillle-

gung und den aktuellem Stand der Arbeiten beim 

ENSI sowie beim KKM informieren. Dazu gehörte 

insbesondere auch, dass er sich über das Gutach-

ten des ENSI zum Rückbauprojekt für das KKM in-

formieren liess. In der Leistungsvereinbarung für 

das Jahr 2017 hatte der ENSI-Rat dem ENSI ein ent-

sprechendes Ziel gesetzt.

Der ENSI-Rat überzeugte sich davon, dass das ENSI 

gut auf die kommenden Herausforderungen vorbe-

reitet ist. Er ist der Ansicht, dass das Gutachten zum 

Rückbauprojekt des KKM einen wichtigen Beitrag 

dazu leistet, dass Sicherheit, Sicherung und Strah-

lenschutz während der Stilllegung gewährleistet 

sind. 

4.4 Sachplan geologische 
 Tiefenlager

Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI trägt die Gesamtverantwortung für die si-

cherheitstechnische Beurteilung der geologischen 

Standortgebiete und Standorte im Sachplan geolo-

gische Tiefenlager (SGT). In der laufenden Etappe 2 

stand für das ENSI die Überprüfung des Vorschlags 

der Nagra zur Einengung der Standortgebiete für 

geologische Tiefenlager aus sicherheitstechnischer 

Sicht im Zentrum.

Das ENSI veröffentlichte im April 2017 sein sicher-

heitstechnisches Gutachten zu den Standortvor-

schlägen der Nagra. Das ENSI kommt zum Schluss, 

dass die Standortgebiete Zürich Nordost und Jura 

Ost sowohl für ein Lager für schwach- und mittelak-

tive als auch für hochaktive Abfälle weiter zu unter-

suchen sind. Im Unterschied zur Nagra beurteilt das 

ENSI die Zurückstellung des Standortgebiets Nörd-

lich Lägern aufgrund der bestehenden Ungewiss-

heiten als nicht hinreichend begründet. Deshalb ist 

dieses Standortgebiet nach Auffassung des ENSI in 

der Etappe 3 ebenfalls weiter zu untersuchen. So-

wohl das ENSI als auch die Nagra kommen zum 

Schluss, dass die drei Standortgebiete für schwach- 

und mittelaktive Abfälle (SMA) Südranden, Jura-

Südfuss und Wellenberg zurückgestellt und somit in 

der dritten Etappe nicht mehr weiter untersucht 

werden sollen.

In der Etappe 3 erfolgen voraussichtlich ab 2019 im 

Hinblick auf die definitive Standortwahl vertiefte 

geologische Untersuchungen der Standortgebiete 

anhand von 3D-seismischen Messungen und Erkun-

dungsbohrungen. Die Nagra reichte dafür beim Bun-

desamt für Energie im September 2016 je acht Ge-
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suche für die Standortgebiete Jura Ost und Zürich 

Nordost und im August 2017 sechs Gesuche für das 

Standortgebiet Nördlich Lägern ein. Das ENSI prüfte 

die Sondiergesuche für die Standortgebiete Jura Ost 

und Zürich Nordost und veröffentlichte seine Gut-

achten im November 2017. Es erachtet sämtliche 

Sondierbohrungen als geeignet, um die nötigen 

grundlegenden Daten für die detaillierte Standortbe-

urteilung und die anschlies sende Standortwahl erhe-

ben zu können. Das ENSI stellt fest, dass bei sachge-

mässem Einsatz der vorgesehenen technischen 

Mittel nicht mit negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt zu rechnen ist. Die Gutachten zu den sechs 

Gesuchen für Sondierbohrungen im Standortgebiet 

Nördlich Lägern werden im Laufe des Jahres 2018 

vorliegen.

Neben den Tiefbohrungen sieht die Nagra auch 

zeitlich und tiefenmässig kürzere Quartärbohrun-

gen vor, um die jüngste geologische Geschichte 

der Nordschweiz zu beleuchten. Das ENSI beur-

teilte 2017 fünf Gesuche der Nagra für Quartär-

bohrungen.

Das ENSI hat sich 2017 auch in der sicherheitstechni-

schen Betreuung der Sachplangremien und Regio- 

nalkonferenzen sowie in der Öffentlichkeitsarbeit 

engagiert. Es führte 2017 vier Sitzungen des TFS 

durch, an denen sicherheitstechnische Fragen zur 

Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle diskutiert wur-

den. Die Beantwortung der Fragen wurde vom ENSI 

dokumentiert und alle Fragen als auch die Antwor-

ten wurden daraufhin im Internet unter www.tech-

nischesforum.ch öffentlich zugänglich gemacht. Es 

wurden bis Ende 2017 insgesamt 148 Fragen beim 

TFS eingereicht und 137 Antworten verabschiedet.

Beurteilung des ENSI-Rates
Im Anschluss an einen Workshop, den der Rat ge-

meinsam mit der KNS im Jahr 2016 durchgeführt 

hatte, und in der Phase des Übergangs von der 

Etappe 2 zu der Etappe 3 des Sachplanverfahrens 

beschloss der ENSI-Rat, sich 2017 weiterhin mit 

grundsätzlichen Fragen des Sachplanverfahrens 

und der Ausgestaltung der geologischen Tiefenla-

ger zu befassen. 

Im Positionspapier «Aufsicht über geologische Tie-

fenlager» äussert sich der ENSI-Rat gemeinsam mit 

der Geschäftsleitung des ENSI zu grundsätzlichen 

Fragen, welche die Aufsicht über die Entsorgung 

radioaktiver Abfälle betreffen. 2017 liess sich der 

ENSI-Rat zudem vom ENSI in einer Reihe von Vor-

trägen zu grundsätzlichen Fragen, wie der Rückhol-

barkeit, den  Anforderungen an den Sicherheits-

nachweis und der Markierung eines Tiefenlagers, 

welche den weiteren Verlauf der Entsorgung be-

treffen, informieren und diskutierte diese Fragen 

mit Vertretern der Geschäftsleitung des ENSI.

Der ENSI-Rat informierte sich weiter über die laufen-

den Aktivitäten des Bereichs Entsorgung, insbeson-

dere über die Prüfung der Gesuche  für die Bewilli-

gung von Sondierbohrungen in den drei möglichen 

Standortgebieten für geologische Tiefenlager. Die 

Präsidentin und der Vizepräsident nahmen an Sitzun-

gen des TFS teil.

Auf der Grundlage dieser Aktivitäten kommt der 

ENSI-Rat zum Schluss, dass das ENSI seine Aufgabe, 

im Sachplanverfahren die sicherheitstechnischen 

Fragen kompetent, unabhängig und vorausschau-

end zu bearbeiten, wahrnimmt. Das ENSI ist für die 

anstehenden Herausforderungen in der Etappe 3 

des Sachplanverfahrens gut vorbereitet und in der 

Lage, Behörden und Öffentlichkeit glaubwürdig 

und wirksam zu informieren. 

4.5 Alterungsmanagement für 
 beladene T / L-Behälter in 
 Zwischenlagern

Tätigkeiten des ENSI 
Als Ergebnis eines abgeschlossenen Forschungs-

projektes hatte das ENSI Themen eines systemati-

schen Alterungsmanagements, die bei einer meh-

rere Jahrzehnte andauernden Zwischenlagerung 

bestrahlter Brennelemente in Transport- und Lager-

behältern (T / L-Behältern) von Bedeutung sind, 

iden tifiziert. Diese betreffen:

 Brennelementverhalten unter mechanischer Be-

lastung

 Einfluss der Temperatur auf die Hüllrohreigen-

schaften

 Behälterkomponenten

 Endlagerfähigkeit

 Übergreifende Aspekte

Zur Implementierung eines systematischen Alte-

rungsmanagements, welches Alterungsmanage-

mentprogramme (AMP) umfasst, erstellte das ENSI 

2017 den Entwurf eines Alterungsleitfadens und 

unterbreitete diesen den Beaufsichtigten zur Ver-

nehmlassung. 2018 sind weitergehende Erläute-

rungen für die Beaufsichtigten vorgesehen, gefolgt 

von einer Implementierung der geforderten AMP 

bei den einzelnen Unternehmungen. Dabei wird 

das ENSI besonders darauf achten, dass diese Im-

plementierung harmonisiert erfolgt, da mehrere in 

der Schweiz verwendete Behältertypen von ver-

schiedenen Werken benutzt bzw. in verschiedenen 

http://www.technischesforum.ch
http://www.technischesforum.ch
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Zwischenlagern eingelagert sind. Über die rein 

technischen Inhalte hinaus enthält der Alterungs-

leitfaden Vorgaben für die Auswertung der AMP, 

für die Ableitung von Massnahmen aus allfälligen 

Befunden sowie für die regelmässige Überprüfung 

des AMP-Prozesses selbst.

Beurteilung des ENSI-Rates
Da ein Tiefenlager für die endgültige Lagerung von 

hochaktiven Abfällen nicht vor 2060 realisiert sein 

wird, wird dem Alterungsmanagement von T  / L-Be-

hältern sowie der Aufsicht über die Zwischenlage-

rung in Zukunft eine immer grössere Bedeutung 

 zukommen. Der ENSI-Rat liess sich von den Fach-

spezialisten des ENSI über diese Themen informie-

ren und nahm die Ergebnisse des abgeschlossenen 

Forschungsprojekts zum Alterungsmanagement 

bei der Lagerung abgebrannter Brennelemente zur 

Kenntnis.

Zwei Mitglieder des ENSI-Rates verfolgen seit eini-

ger Zeit die Alterungsproblematik sowie die Be-

schaffung und Zulassung neuer T  / L-Behälter und 

stehen diesbezüglich im Austausch mit den Fach-

spezialisten des ENSI. Allfälligen Forschungsbedarf 

hinsichtlich T  / L-Behältern besprachen sie vertieft 

mit dem Forschungsbeauftragten des ENSI. Der 

ENSI-Rat ist überzeugt, dass das ENSI mit dem Al-

terungsleitfaden einen wichtigen Grundstein für 

die Sicherheitsaufsicht über die länger andauernde 

Zwischenlagerung gelegt hat. Damit ist es gut auf 

die absehbaren Entwicklungen der Zukunft vorbe-

reitet.

4.6 Internationale Tätigkeiten

Tätigkeiten des ENSI 
Die internationale Zusammenarbeit des ENSI zielt 

auf eine ständige weltweite Verbesserung der nu-

klearen Sicherheit und Sicherung sowie die Stär-

kung der nuklearen Aufsicht in der Schweiz ab. Im 

Jahr 2017 setzte das ENSI vier Schwerpunkte bei 

der internationalen Zusammenarbeit.

Im Frühling 2017 fand die 7. Überprüfungskonfe-

renz des Übereinkommens über nukleare Sicherheit 

(engl. Convention on Nuclear Safety, CNS) statt. 

Während der Konferenz wurde die Schweiz in de-

ren Präsidium durch den stellvertretenden Direktor 

des ENSI vertreten. In diesem Rahmen setzte sich 

das ENSI wiederum für die Umsetzung der im Jahre 

2015 verabschiedeten Wiener Erklärung, die we-

sentlich auf die Initiative der Schweiz hin zustande 

gekommen war, ein. Die Wiener Erklärung sieht 

vor, dass das Abkommen, welches im Nachgang 

zum Unfall in Fukushima Daiichi verabschiedet 

wurde, hinsichtlich der Anforderungen an die Aus-

legung und den Bau von KKW gestärkt wird. Mit 

seinem Engagement bei der Überprüfungskonfe-

renz kann das ENSI darauf hinwirken, dass die Um-

setzung der Wiener Erklärung weltweit im Rahmen 

der CNS regelmässig überprüft wird.

Das ENSI hat im Oktober 2017 den 6. Schweizer 

Länderbericht zum internationalen Übereinkom-

men über die Sicherheit der Behandlung abge-

brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle 

(Joint Convention) bei der IAEA eingereicht. Der 

Bericht soll an der Überprüfungskonferenz vom 

21. Mai bis 1. Juni 2018 in Wien vorgestellt und 

von Vertretern der Vertragsparteien überprüft wer-

den. In den Länderberichten informieren die Ver-

tragsparteien der Joint Convention darüber, wie sie 

mit der Behandlung von abgebrannten Brennele-

menten und radioaktiven Abfällen umgehen. 

Im Jahr 2017 wurde auch die bilaterale Zusammen-

arbeit mit den Aufsichtsbehörden anderer Länder 

verstärkt. So empfing das ENSI verschiedene Dele-

gationen ausländischer Aufsichtsbehörden. Im Au-

gust 2017 besuchte die iranische Aufsichtsbehörde 

INRA das ENSI. Im Anschluss daran informierten 

sich die japanische Aufsichtsbehörde NRA und im 

September 2017 die südkoreanische Behörde KINS 

über die Themen Aufsichts- und Sicherheitskultur. 

Im November 2017 besuchte die slowenische Auf-

sichtsbehörde SNSA das ENSI für einen Austausch 

zu den Themen Alterungsmanagement und Lang-

zeitbetrieb von KKW. 

Schliesslich reichte das ENSI im Dezember 2017 den 

Schweizer Länderbericht im Rahmen der themati-

schen europäischen Sicherheitsüberprüfung (EU To-

pical-Peer-Review) bei der European Nuclear Safety 

Regulator Group (ENSREG) ein. Das ENSI kommt da-

bei zum Schluss, dass in der Schweiz die Rahmenbe-

dingungen für ein systematisches Alterungsmanage-

ment gegeben sind. Der Schweizer Länderbericht 

wird gemeinsam mit den weiteren europäischen 

Länderberichten einer europäischen Überprüfung 

unterzogen, welche in 2018 statt finden wird. 

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat überzeugte sich anhand der Bericht-

erstattung des ENSI an seinen Sitzungen davon, 

dass die internationalen Aktivitäten des ENSI im 

Jahr 2017 der «Strategie Internationales» des ENSI-

Rates entsprechen. 

Der ENSI-Rat beteiligte sich an einigen internationa-

len Aktivitäten des ENSI und besuchte im Rahmen 
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eines periodischen Austausches mit ausländischen 

Aufsichtsbehörden die finnische Auf sichtsbehörde 

STUK. Dabei interessierten ihn insbesondere die Er-

fahrungen von STUK in den Bereichen Entsorgung 

und Sicherheit der Informationstechnologie. Der 

 Vizepräsident des ENSI-Rates nahm am Steering 

Committee der OECD / NEA und ein Mitglied des 

ENSI-Rates an Konferenzen der (ENSREG) sowie der 

IAEA im Rahmen der Convention on Nuclear Safety 

(CNS) teil.

Der ENSI-Rat begrüsst die internationale Zusam-

menarbeit des ENSI und insbesondere den Aus-

tausch mit ausländischen Aufsichtsbehörden. Dies 

dient der nuklearen Sicherheit weltweit und trägt 

damit auch zur Sicherheit in der Schweiz bei. Der 

Rat begrüsst, dass das ENSI im Auftrag des Eidge-

nössischen Departements für auswärtige Angele-

genheiten (EDA) ausländische Aufsichtsbehörden 

berät und so einen Beitrag zur Schweizer Aussen-

politik leistet.

4.7 Forschung

Tätigkeiten des ENSI
Im Rahmen der regulatorischen Sicherheitsfor-

schung vergibt und koordiniert das ENSI For-

schungsaufträge mit dem Ziel, den aktuellen wis-

senschaftlich-technischen Kenntnisstand zu er - 

mitteln, zu erweitern und für die Aufgaben der Auf-

sicht verfügbar zu machen. Das ENSI pflegt Kon-

takte mit Forschungsinstitutionen im In- und Aus-

land und bewertet Forschungstrends.

Die Ausrichtung der regulatorischen Sicherheitsfor-

schung ist in der Forschungsstrategie9 des ENSI fest-

gelegt. Die Projekte tragen zur Klärung offener Fra-

gen rund um den Betrieb der Schweizer Kernanlagen 

und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle bei. 

Der Nutzen für die Aufsicht steht dabei im Zentrum. 

Die Resultate der Forschungsarbeiten liefern Ent-

scheidungsgrundlagen und helfen bei der Entwick-

lung der Instrumente, welche das ENSI zur Erfüllung 

seiner Aufgaben braucht. Die  Erkenntnisse fördern 

die für die Aufsichtstätigkeit erforderlichen Kompe-

tenzen und schaffen unabhängige Expertise. Inter-

national vernetzte Projekte liefern Ergebnisse, die in 

der Schweiz allein nicht erreicht werden könnten. 

Sie stärken gleichzeitig die internationale Zusam-

menarbeit des ENSI mit anderen Aufsichtsbehörden 

und Kompetenz zentren.

9 ENSI-Forschungsstrategie (ENSI-AN-8398, Juni 2013)
10 Erfahrungs- und Forschungsbericht des ENSI 2017 (ENSI-AN-10294, Mai 2018)

2017 standen folgende Themen im Zentrum der 

Forschungsaktivitäten des ENSI:

1. Langzeitbetrieb der KKW, insbesondere Fragen 

der Alterung von Materialien

2. Extreme Naturereignisse, insbesondere Erdbe-

ben und Hochwasser

3. Entsorgungsfragen, insbesondere im Zusam-

menhang mit der Realisierung von geologischen 

Tiefenlagern

Im Herbst 2017 hat das ENSI die AGNEB-For-

schungsprojekte aus dem sicherheits- bzw. natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich übernom-

men. Diese wurden seither federführend von der 

Sektion Geologie sowie der Sektion Tiefenlagerung 

und Analysen bearbeitet und die Durchführung die-

ser Projekte wurde intensiviert. Künftig sollen im 

Rahmen der Forschungsprojekte auch Aufträge an 

externe Stellen vergeben werden. Das letzte dieser 

Projekte soll Ende September 2019 abgeschlossen 

werden.

Die Ausgaben des ENSI im Forschungsbudget be-

trugen rund 5.6 Mio. Franken. Davon wurde unge-

fähr ein Drittel (rund 1.9 Mio. Franken) vom Bund 

finanziert, die übrigen Ausgaben wurden den Be-

aufsichtigten (SwissNuclear und Nagra) über die 

Gebühren verrechnet. Details zu Ausgaben und Fi-

nanzierung können im Informationssystem des 

Bundes über Forschung und Entwicklung ARAMIS 

abgerufen werden (www.aramis.admin.ch). Die Er-

gebnisse der vom ENSI unterstützten Forschungs-

aktivitäten werden jährlich im Erfahrungs- und For-

schungsbericht10 veröffentlicht.

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat verfolgte die Forschungsaktivitäten 

des ENSI. In seiner 7. Sitzung 2017 liess er sich zum 

Stand und zur Planung der Projekte informieren. 

Zwei Mitglieder des ENSI-Rates befassten sich ver-

tieft mit den Forschungsaktivitäten des ENSI, nah-

men an der jährlichen Informationsveranstaltung 

der Nuclear Energy and Safety Research Division 

(NES) des PSI teil und informierten den ENSI-Rat 

über ihre Erkenntnisse. 

Damit erhielt der ENSI-Rat einen aktuellen Über-

blick über die laufenden und geplanten Projekte 

des ENSI sowie die Forschungsfinanzierung beim 

ENSI. Zudem konnte sich der ENSI-Rat davon über-

zeugen, dass die Forschung des ENSI gut mit ande-

ren Forschungsaktivitäten der Schweiz, die sich mit 

der nuklearen Sicherheit befassen, vernetzt ist. 

http://www.aramis.admin.ch
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Die Forschungsstrategie des ENSI-Rates wurde 

2017 umgesetzt. Der ENSI-Rat unterstützt die For-

schungsplanung des ENSI. Weiter beschäftigte sich 

der ENSI-Rat 2017 mit dem Kompetenzerhalt im 

Bereich der nuklearen Sicherheit (siehe Kapitel 2). 

Die Aufrechterhaltung einer ausgeprägten For-

schung im Bereich der nuklearen Sicherheit ist ein 

wesentlicher Teil des Kompetenzerhalts, für den 

sich der ENSI-Rat auch 2018 engagieren wird.

4.8 Information der Öffentlichkeit

Tätigkeiten des ENSI
Die Information der Öffentlichkeit ist eine wichtige 

Aufgabe des ENSI. Gemäss Art. 74 KEG informiert 

das ENSI «die Öffentlichkeit regelmässig über den 

Zustand der Kernanlagen und über Sachverhalte, 

welche die nuklearen Güter und radioaktiven Ab-

fälle betreffen» sowie über besondere Ereignisse. 

Der Leistungsauftrag 2016 bis 2019 gibt dem ENSI 

als Ziel vor, seine Anspruchsgruppen verständlich, 

fundiert und zeitgerecht zu informieren.

2017 ging das mediale Interesse an nuklearen The-

men in der Schweiz zurück. Mit der Abstimmung 

über die Energiestrategie 2050 verlor das Thema in 

den Print- und elektronischen Medien an Stellen-

wert. Dies zeigte sich nicht nur bei den Beiträgen, 

die in den Schweizer Medien erschienen sind, son-

dern auch bei Anfragen von Medienschaffenden 

beim ENSI. Beide Zahlen lagen auf dem tiefsten 

Stand seit 2011. Auch die Anzahl Nutzerinnen und 

Nutzer der ENSI-Website nahm 2017 im Vergleich 

zum Abstimmungsjahr 2016 wieder leicht ab.

Das ENSI hielt sich, wie bereits im Vorfeld der Ab-

stimmung über die Ausstiegsinitiative 2016, auch 

bei der öffentlichen Diskussion über die Energie-

strategie 2050 zurück. Im Vergleich zur Abstim-

mung im Herbst 2016 war das ENSI aber, da die 

KKW nicht im Zentrum der Debatte standen, bei 

derjenigen im Mai 2017 deutlich weniger gefragt.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das ENSI im Fe-

bruar 2017 im Zusammenhang mit den lokalen 

Dryout-Befunden an Brennstäben im KKL. Auf-

grund der Medienberichterstattung stieg die Zahl 

der Anfragen von Medienschaffenden und aus der 

Öffentlichkeit kurzzeitig sehr stark an.

Das Jahr 2017 gestaltete sich ansonsten kommuni-

kativ ruhig. Das ENSI führte abgesehen von einem 

Medienanlass der Expertengruppe Tiefenlagerung 

(EGT) keine weiteren Medienanlässe durch. Die 

Website wurde jedoch genutzt, um laufend über 

die Arbeit des ENSI zu informieren sowie Hinter-

grundinformationen zu vermitteln, beispielsweise 

in einer Artikelserie über den Strahlenschutz. Zu-

dem nahm das ENSI an verschiedenen Informa-

tionsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem 

Sachplanverfahren teil.

Mit dem Aufsichts-, Strahlenschutz- sowie Erfah-

rungs- und Forschungsbericht gab das ENSI auch 

2017 eine umfassende und detaillierte Übersicht 

über seine Tätigkeiten sowie über den Betrieb und 

Zustand der Kernanlagen in der Schweiz. Die Be-

richte werden immer weniger in Papierform, dafür 

aber häufiger elektronisch genutzt.

In den Sitzungen des TFK und des TFS wurden ver-

schiedene Fragen aus der Öffentlichkeit diskutiert 

und beantwortet. Die Fragen und Antworten wur-

den auf der Website des ENSI publiziert. Da die An-

zahl der Fragen im TFK rückläufig ist bzw. gewisse 

Fragen aufgrund von laufenden Geschäften noch 

nicht beantwortet werden konnten, wurde im Be-

richtsjahr eine Sitzung gestrichen.

Beurteilung des ENSI-Rates
Die Sektion Kommunikation des ENSI rapportierte 

dem ENSI-Rat während des Berichtsjahrs zweimal 

über ihre Aktivitäten und über deren Wirkung nach 

aussen. Mitglieder des ENSI-Rates nahmen als Be-

obachter an Sitzungen des TFS und des TFK teil. Die 

Medienberichterstattung 2017 verfolgte der ENSI-

Rat über einen Pressespiegel. Zudem machte er sich 

über direkte Kontakte mit Stakeholdern ein Bild 

über die Wahrnehmung des ENSI in der Öffentlich-

keit. Mitglieder des Rates setzten sich mit spezifi-

schen Fragen von NGO an das ENSI auseinander, 

unter anderem auch, um die Anliegen dieser An-

spruchsgruppe gut zu verstehen.

Der ENSI-Rat überzeugte sich davon, dass das ENSI 

die Kommunikationsstrategie wirksam umsetzt, 

über die erforderlichen Ressourcen für seine Infor-

mationstätigkeit verfügt und seine Anspruchsgrup-

pen auf verschiedenen Wegen und Kanälen fun-

diert, verständlich und zeitnah informiert.
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4.9 Beurteilung der Zielerreichung

Jedes Ziel der Leistungsvereinbarung ist mit einem 

überprüfbaren Indikator verbunden, damit die Tä-

tigkeiten des ENSI messbar ausgewertet werden 

können. Auf diese Weise kann der ENSI-Rat die Tä-

tigkeiten des ENSI nachweislich und belastbar be-

urteilen. Der ENSI-Rat wird dreimal pro Jahr über 

die Zielerreichung informiert. So kann er sich ein 

Bild über den aktuellen Stand machen und gege-

benenfalls Massnahmen ergreifen. 

Auf der Grundlage der in Kapitel 4 vorgenommen 

Beurteilungen wie auch anhand der Indikatoren aus 

der jährlichen Leistungsvereinbarung (siehe 8.2 An-

hang 2) kommt der ENSI-Rat zum Schluss, dass die 

Ziele der Leistungsvereinbarung 2017 im Wesentli-

chen erreicht wurden. Eine kurze Zusammenfas-

sung der einzelnen Ziele und deren Erreichung wer-

den im Folgenden dargelegt.

Technisches Forum Kernkraftwerke

1.  Die Leitung des Technischen Forums Kernkraft-

werke wird kompetent wahrgenommen. 

Im Berichtsjahr wurden drei Sitzungen des TFK durch-

geführt. Alle bis Ende 2017 eingegangenen Fragen 

und die entsprechend verabschiedeten Antworten 

wurden auf der Website des ENSI publiziert.

Sachplanverfahren

2. Das Gutachten zur Etappe 2 ist abgeschlossen.

Das ENSI veröffentlichte das Gutachten zu der 

Etappe 2 termingerecht am 18. April 2017.

3.  Die Betreuung der Sachplan-Gremien im Hin-

blick auf sicherheitstechnische Aspekte wird in 

Absprache mit dem BFE aktiv und kompetent 

wahrgenommen.

Das ENSI beteiligte sich an allen wichtigen Öffent-

lichkeitsveranstaltungen, an denen sicherheitstech-

nische Aspekte des Sachplans geologische Tiefen-

lager im Vordergrund standen. Die Quartalsberichte 

zuhanden des BFE wurden erstellt.

4.  Die Leitung des Technischen Forums Sicherheit 

wird kompetent wahrgenommen.

Es wurden vier Sitzungen durchgeführt. Alle bis 

Ende 2017 eingegangenen Fragen und hierzu ver-

abschiedeten Antworten wurden auf der Website 

des ENSI publiziert.

Periodische Sicherheitsüberprüfungen

5.  Die Grobprüfung der Unterlagen zur PSÜ KKL ist 

abgeschlossen.

Das Schreiben des ENSI vom 7. Dezember 2017 zum 

Abschluss der Grobprüfung zur PSÜ KKL-2016 wur- 

de dem Betreiber zugestellt.

Änderungsvorhaben in den Kernanlagen

6.  Anträge von Anlagenänderungen und Zulas-

sungsverfahren neuer T / L-Behälter werden ter-

mingerecht beurteilt.

Alle Vorhaben wurden termingerecht bearbeitet.

Bewertung der Befunde RDB KKB1

7.  Die Beurteilung der Befunde RDB KKB1 ist er-

folgt.

Die Axpo liess die endgültige 2. Revision des «Safe ty- 

Case» am 4. Dezember 2017 dem ENSI zukommen 

und das «International Review Panel» reichte sei-

nen Bericht am 28. Februar 2018 beim ENSI ein.

Am 19. März 2018 veröffentlichte das ENSI den 

Freigabeentscheid zum Wiederanfahren von Block 

1 des KKW Beznau. Somit wurde das formulierte 

Ziel termingerecht erreicht (2 Monate nach Vorlie-

gen des IRP-Berichtes und allfällig nachgereichter 

KKB-Unterlagen).

Gutachten zum Stilllegungsprojekt GUSTIL

8.  Das Gutachten zum Stilllegungsprojekt KKM 

liegt vor.

Das Gutachten des ENSI zum Stilllegungsprojekt 

des KKM wurde dem UVEK am 30. August 2017 

überreicht.

Richtlinie ENSI-A16 «IT-Security»

9.  Der Entwurf der klassifizierten Richtlinie ENSI-

A16 «IT-Security» liegt vor und befindet sich in 

der Anhörung.

Das Projekt «Entwurf der Richtlinie ENSI-A16» ist 

etwas verzögert. Die Werke haben erste informelle 

Bemerkungen angebracht. Das Ziel wurde zu ca. 

85 % erreicht.
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Richtlinie ENSI-G03 «Spezifische Auslegungs-
grundsätze für geologische Tiefenlager und 
 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis»

10.  Erarbeitung der Richtlinie ENSI-G03 «Anforde-

rungen an Tiefenlager».

Die Spezifikationen zur Richtlinie lagen plangemäss 

Ende 2017 vor.

Gesamtnotfallübung

11.  Die GNU17 RAROS wurde erfolgreich durchge-

führt.

Das ENSI nahm an der GNU17 RAROS vom 26. bis 

28. September teil. Die Auswertungen wurden ab-

geschlossen und der zentralen Übungsleitung 

übergeben.

IPPAS-Mission in der Schweiz

12.  Die Arbeiten zur Vorbereitung der IPPAS-Mis-

sion in der Schweiz laufen entsprechend Pro-

jektplan.

Das Self-Assessment lag als Entwurf vor und wurde 

dem BFE übergeben. Ende 2017 waren die erfor-

derlichen Eingaben an das BFE noch nicht erfolgt. 

Das Ziel wurde zu etwa 90 % erreicht.

Convention on Nuclear Safety-Konferenz

13.  Das ENSI beteiligt sich aktiv an der 7. CNS-Kon-

ferenz.

Die Fragen der Vertragsstaaten konnten gut beant-

wortet werden. Die Challenges wurden umgesetzt 

und Ende 2017 lag der Abschlussbericht vor.

Analyse betrieblicher Risiken

14.  Die Risikoanalyse wurde durchgeführt bzw. ak-

tualisiert und die notwendigen Massnahmen 

definiert.

Die Risikoanalyse wurde mit Unterstützung einer 

externen Firma durchgeführt (siehe 2.2). Der Be-

richt wurde Ende Juni 2017 dem ENSI-Rat zuge-

stellt. Der ENSI-Rat setzte eine Arbeitsgruppe ein, 

um das Resultat zu validieren. Diese Arbeitsgruppe 

trat das erste Mal Ende des Jahres 2017 zusammen, 

daher können Massnahmen erst im Jahr 2018 de-

finiert werden.

Länderbericht zur Joint Convention

15.  Der Länderbericht der Schweiz zur Joint Con-

vention ist erstellt.

Der Länderbericht zur Joint Convention wurde ter-

mingerecht Ende Oktober 2017 bei der IAEA ein-

gereicht. Der interne Termin konnte allerdings nicht 

eingehalten werden. Das Ziel wurde zu etwa 90 % 

erreicht.

Topical-Peer-Review der EU

16.  Der Länderbericht der Schweiz zum Topical-

Peer-Review ist erstellt.

Der Länderbericht über das Alterungsmanagement 

der Schweizer KKW wurde bei der ENSREG Ende 

2017 eingereicht.

Der ENSI-Rat dankt der Geschäftsleitung und den 

Mitarbeitenden für ihre kompetente fachliche Ar-

beit, ihr Engagement und ihren grossen Einsatz.

4.10 Qualitätssicherung

Tätigkeiten des ENSI
Der ENSI-Rat ist für eine ausreichende Qualitäts-

sicherung und ein adäquates betriebliches Risi-

komanagement verantwortlich. Er beurteilt die 

Wirksamkeit des Qualitätsmanagements mittels 

externer (externe Revisionsstelle, Rezertifizerungs- 

und Reakkreditierungsaudits) und interner (durch 

das ENSI durchgeführten) Audits. Der ENSI-Rat setzt 

eine interne Revision ein und sorgt für die interne 

Kon trolle (IKS).

Der Qualitätsbeauftragte des ENSI ist für die Pla-

nung und Durchführung der externen und internen 

Audits sowie für die interne Revision zuständig. Er 

trägt die Gesamtverantwortung für das Qualitäts-

management. Die Qualitätssicherung ist Aufgabe 

der Fachlinie. Die Verantwortlichkeiten sind in den 

jeweiligen Prozessabläufen und Anschlussdoku-

menten im Managementhandbuch des ENSI be-

schrieben. 

Die Ergebnisse der internen und externen Prüfun-

gen und Kontrollen werden im Managementre-

view-Bericht zusammengefasst und dem ENSI-Rat 

zur Genehmigung unterbreitet.

Externe Audits
Zur Überprüfung der ordnungsgemässen Rech-

nungsführung sowie des IKS setzte der Bundesrat 

die externe Revisionsstelle KPMG ein (siehe Kapi-

tel  6 «Geschäftsbericht»). Diese bestätigte für 
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2017 die Ordnungsmässigkeit der Rechnungsfüh-

rung. Zum IKS ergaben sich keine Hinweise oder 

Empfehlungen.

Zur Überwachung der Radioaktivität in der Umge-

bung der Kernanlagen betreibt das ENSI ein Prüf- 

und Messlabor für Radioaktivitäts- und Dosisleis-

tungsmessungen. Die Akkreditierung als Prüfstelle 

STS 441 gemäss der Norm EN ISO / IEC 17025 be-

steht seit 2005. Im 2015 erfolgte die Erneuerung 

der Akkreditierung durch die Schweizerische Ak-

kreditierungsstelle (SAS). Die SAS überprüft das 

Prüf- und Messlabor in einem Zeitraum von 5 Jah-

ren viermal; 2017 fand keine Überprüfung statt.

Das ENSI ist ausserdem seit 2015 als Inspektions-

stelle nach EN ISO/IEC 17020 akkreditiert. Auch die 

Inspektionsstelle wird von der SAS in einem Zeit-

raum von 5 Jahren viermal überprüft. 2017 fand 

keine Überprüfung statt. 

Die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und 

Management-Systeme (SQS) führte 2017 im ENSI 

ein Aufrechterhaltungsaudit durch. Schwachstellen 

wurden, ebenso wie in den Vorjahren, keine iden-

tifiziert. Das ENSI erhielt jedoch wiederum gute 

Empfehlungen für die Optimierung des Systems. 

Interne Audits
Das Managementsystem und damit alle Prozesse 

des ENSI werden periodisch durch interne Audits 

überprüft. Dabei werden die beschriebenen Pro-

zesse in allen Elementen bzw. Teilen systematisch 

bezüglich Festlegungen, Effizienz und Praxis unter-

sucht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf ein 

mögliches Verbesserungspotenzial gelegt. Die Au-

ditberichte liefern zudem eine zusätzliche Grund-

lage für den Managementreview-Bericht.

Das ENSI bildet interne Auditorinnen und Auditoren 

aus und führt jährlich eine bestimmte Anzahl Audits 

durch. Im Jahr 2017 fanden sieben interne Audits 

statt.  Auditiert wurden folgende Prozesse: «Ge-

schäfts- u. Projektmanagement», «Grundlagen der 

Aufsicht», «Inspek tion», «Vorkommnisbearbei-

tung», «Enforcement», «Strahlenmessungen» so-

wie «Fernüberwachung u. Prognose». Von den Au-

ditorinnen und Auditoren wurden insgesamt fünf 

Massnahmen definiert, davon wurden zwei bis Ende 

2017 umgesetzt. Die übrigen Massnahmen sind auf 

2018 terminiert.

Interne Revision
Wie im Kapitel 2.2 dargelegt, wurde die interne  

Revision 2017 neu organisiert. Aus diesem Grund 

wurde 2017 keine interne Revision durchgeführt.

Risikomanagement
Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, widmete sich der 

ENSI-Rat 2017 der Überarbeitung der Risikoana-

lyse. Diese Arbeiten sollen im Verlauf des Jahres 

2018 abgeschlossen werden. Eine Aktualisierung 

der Risikoanalyse wird anschliessend alle vier Jahre 

stattfinden.

Beurteilung des ENSI-Rates
Fragen der Governance waren 2017 ein Tätigkeits-

schwerpunkt des ENSI-Rates (vgl. Kapitel 2.2). Er 

entschied im Bereich Interne Revision wichtige Än-

derungen, um die Qualitätssicherung künftig wirk-

samer durchführen zu können. Die Erarbeitung der 

neuen Risikoanalyse ist weit fortgeschritten und 

sollte 2018 abgeschlossen sein.

Der ENSI-Rat überzeugte sich mittels des Mana - 

gement review-Berichts und über die Berichterstat-

tungen im Rahmen der ordentlichen Sitzungen da-

von, dass das ENSI der Qualitätssicherung 

ausreichend Rechnung trägt. Die  aus den internen 

und externen Audits folgenden Hinweise und Emp-

fehlungen werden umgesetzt.
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5 Zustand der Kernanlagen
Angaben des ENSI
Das ENSI kommt zum Schluss, dass die schweizeri-

schen Kernanlagen im Jahr 2017 die bewilligten Be-

triebsbedingungen eingehalten haben. Die Bewilli-

gungsinhaber nahmen ihre gesetzlich festgelegten 

Melde- und Informationspflichten gegenüber der 

Aufsichtsbehörde wahr. Die systematische Sicher-

heitsbewertung zeigt, dass sich alle 2017 in Betrieb 

stehenden KKW in einem sicherheitstechnisch guten 

Zustand befanden. Im Rahmen der systematischen 

Sicherheitsbewertung werden die meldepflichtigen 

Vorkommnisse, die Inspektionen des ENSI, die Prü-

fungen des zulassungspflichtigen Personals sowie 

die periodische Berichterstattung der KKW berück-

sichtigt. Die detaillierte Beurteilung der Sicherheit der 

Kernanlagen ist im Aufsichtsbericht 2017 des ENSI 

enthalten.

Im Rahmen seiner Inspektionstätigkeit überprüfte 

das ENSI auch die Einhaltung der Beförderungsvor-

schriften und der Regelungen für die Konditionie-

rung von Abfällen.

Im vergangenen Jahr führte das ENSI in den Kern-

anlagen insgesamt rund 450 Inspektionen durch . 

Die Zahl der meldepflichtigen Vorkommnisse, die 

für die nukleare Sicherheit relevant sind, lag seit 

Einführung der Richtlinie ENSI-B03 im Jahr 2009 

mit 29 leicht unter dem Durchschnitt. Alle Vor-

kommnisse wurden der Stufe 0 (Ereignis mit gerin-

ger sicherheitstechnischer Bedeutung) auf der in-

ternationalen Ereignisskala INES zugeordnet. Die 

im Jahr 2015 festgestellten Befunde am RDB des 

KKB1 konnten bis Ende 2017 noch nicht abschlie-

ssend bewertet werden. Daher befand sich der 

Block 1 des KKB während des  ganzen Jahres 2017 

im Stillstand. Infolge der  Dryout-Befunde dauerte 

der 2016 begonnene Stillstand im KKL bis zum 

Februar 2017. Zur Verhinderung von erneutem 

lokalem Dryout an Brennstäben wurde der Reak-

tor des KKL im Jahr 2017 mit einer ge genüber der 

bewilligten Maximalleistung leicht verminderten 

thermischen Reaktorleistung  betrieben. 

Halle M, Zwischenlager 
Würenlingen AG  
(Bild Zwilag)
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Das ENSI vergewisserte sich, dass die Betreiber ihre 

Anlagen systematisch und umfassend überprüften 

und aus Erfahrungen und der Forschung Schlüsse 

für den sicheren Betrieb zogen. Die behördlichen 

Anordnungen wurden von den Betreibern befolgt.

Im Jahr 2017 wurde in keinem schweizerischen 

KKW ein Kriterium für eine vorläufige Ausserbe-

triebnahme11 erreicht. So wurden weder Ausle-

gungsfehler identifiziert, welche die Kernkühlbar-

keit bei Störfällen, die Integrität des Primärkreislaufs 

oder die Integrität des Containments in Frage stell-

ten noch wurden Alterungsschäden identifiziert, 

welche eine Ausserbetriebnahme verlangten. Die 

gesetzlich vorgeschriebenen Dosis- und Abgabe-

limiten waren zu jeder Zeit eingehalten.

Die Analysen der Betreiber und die Prüfung durch 

das ENSI ergaben, dass bei den vier 2017 in Betrieb 

stehenden Reaktorblöcken die mittlere Kernscha-

denshäufigkeit durch interne und externe Ereig-

nisse deutlich unterhalb des zulässigen Maximal-

werts von 10-4 pro Jahr liegt.

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat liess sich regelmässig über Vorkomm-

nisse im Aufsichtsbereich des ENSI und deren Ana-

lysen informieren und verfolgte die grossen Nach-

rüstprojekte der Kernanlagen.

Wegen der Dryout-Befunde an mehreren Brennstä-

ben verlängerte sich der Revisionsstillstand des KKL 

bis Februar 2017. Nach eingehenden Untersuch-

ungen und Berechnungen gab das ENSI das Wie-

deranfahren am 16. Februar 2017 frei. Der ENSI- 

Rat informierte sich eingehend über den Aufsichts-

entscheid des ENSI. Er stellt fest, dass das ENSI das 

Vorkommnis mit hoher Kompetenz behandelt und 

einen sicherheitsgerichteten und belastbaren Ent-

scheid getroffen hat. 

11 Verordnung des UVEK über die Methodik und die Randbedingungen zur Überprüfung der Kriterien für die vorläufige 
Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken (SR 732.114.5)

Der ENSI-Rat beschäftigte sich 2017 zudem einge-

hend mit den Zwischenergebnissen der Analyse der 

Befunde im RDB des KKB1. Er vergewisserte sich, 

dass die Forderungen des ENSI dem Stand von Wis-

senschaft und Technik entsprechen und die Überle-

gungen und Empfehlungen des International Review 

Panels (IRP) berücksichtigen. Der ENSI-Rat ist über-

zeugt, dass das Vorgehen des ENSI im Hinblick auf 

die Analyse der Dokumente technisch und wissen-

schaftlich begründet ist und zu einem fundierten 

Entscheid bezüglich der Wiederinbetriebnahme des 

KKB1 führen wird. 

Der ENSI-Rat erachtet die Auseinandersetzung mit 

den Aspekten zu Mensch und Organisation (M&O) 

als besonders wichtigen Beitrag zur Sicherheit.  

2017 liess er sich von den Fachspezialisten des ENSI 

über die Aufsichtsmethodik zu M & O-Aspekten bei 

Kernanlagen informieren und befasste sich mit dem 

Meldewesen für Ereignisse aus dem M & O-Bereich 

der Werke. Der ENSI-Rat kommt zum Schluss, dass 

die Betreiber der Kernanlagen bestrebt sind, auch 

unter wirtschaftlich anspruchsvollen Rahmenbedin-

gungen eine gute Sicherheitskultur in den KKW zu 

fördern.

Auf der Basis der in diesem Bericht zusammenge-

fassten Informationen sowie dem daraus abgelei-

teten Wissen und Verständnis stützt der ENSI-Rat 

die Aussage des ENSI, dass die Schweizer Kernan-

lagen im Berichtsjahr alle gesetzlichen Vorgaben 

erfüllten und in diesem Sinne sicher betrieben 

wurden. Der ENSI-Rat stellt fest, dass das ENSI alle 

notwendigen Massnahmen in die Wege leitete, 

um 2017 und in den folgenden Jahren in seinem 

Aufsichtsbereich ein hohes Sicherheitsniveau zu 

erhalten.
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6 Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht umfasst gemäss Art. 6 Abs. 6 

Buchstabe l ENSIG den Jahresbericht, die Bilanz, die 

Erfolgsrechnung mit Anhang, welche nach interna-

tional anerkannten Standards erstellt werden, so-

wie den Prüfungsbericht der Revisionsstelle.

6.1 Jahresrechnung

Tätigkeiten des ENSI
Wie in den Vorjahren wurde auch die Jahresrech-

nung 2017 in Übereinstimmung mit den Internatio-

nal Financial Reporting Standards for Small and Me-

dium-sized Entities (IFRS for SMEs) in der Fassung 

vom 12. Mai 2015 erstellt. Diese Fassung ist für 

 Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 

2017 beginnen, verpflichtend anzuwenden. Die Re-

visionsstelle bestätigte die Ordnungsmässigkeit der 

Rechnungsführung vorbehaltlos.

Das Geschäftsjahr 2017 schliesst mit einem Unter-

nehmensgewinn von 7.3 Million Franken ab. Aus der 

ordentlichen Aufsichtstätigkeit resultierte ein Ge-

winn von rund 1.6 Millionen Franken. Die Differenz 

rührt von der Auflösung von Rückstellungen für Vor-

sorgeverpflichtungen gemäss IFRS for SMEs 28 her.

Im Ertrag figurieren in erster Linie die Einnahmen 

aus der Aufsichtstätigkeit des ENSI. Gestützt auf 

Art. 83 KEG und der Gebührenverordnung des 

ENSI (Gebührenverordnung ENSI, SR 732.22) wer-

den den Betreibern von Kernanlagen  Gebühren 

und Aufsichtsabgaben in Rechnung  gestellt. Zudem 

werden Drittfirmen Gebühren für Bewilligungen 

und Anerkennungen von Versandstückmustern für 

Transporte mit radioaktivem Material verrechnet. 

Daneben erbringt das ENSI Leistungen für den 

Bund, die von diesem abgegolten werden. Darun-

Ertrag (in Mio. CHF) 2017 2016

Gebühren 25.3 25.9

Aufsichtsabgaben 6.1 6.0

Rückerstattung  
von Auslagen

23.0 23.8

Abgeltungen des Bundes 2.4 2.8

Nettoertrag 56.8 58.5

Neuer Deckel eines  
Reaktordruckbehälters 
mit Steuerstab- 
antrieben (Bild KKB)
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ter fallen die Mitwirkung bei der Erarbeitung von 

Gesetzen und Verordnungen zur nuklearen Sicher-

heit und Sicherung, die Beantwortung von parla-

mentarischen Anfragen sowie die allgemeine Infor-

mation der Öffentlichkeit.

Der Bund unterstützt zudem gemäss Art. 86 Abs. 1 

KEG die angewandte Forschung über die Sicherheit 

der Kernanlagen und die nukleare Entsorgung. Der 

Bundesbeitrag für die regulatorische Sicherheits-

forschung betrug 2017 rund 2 Millionen Franken. 

Über die Verwendung des Bundesbeitrages für die 

Forschung wird in Kapitel 4.7 «Forschung» näher 

eingegangen.

Der Dienstleistungsaufwand fiel gegenüber dem 

Vorjahr etwas tiefer aus. Er beinhaltet Experten-

aufträge als Unterstützung bzw. second opinion 

für das ENSI, Aufwand auf dem Gebiet Fernüber-

wachung u. Prognose und die Beteiligung an For-

schungsvorhaben.

Personalaufwand, übriger Betriebsaufwand und  

die Abschreibungen waren im Vergleich zum 2016 

in etwa gleich hoch.

Die Differenz des Gesamtaufwandes von 10 Millio-

nen Franken rührt daher, dass bei den Rückstellun-

gen für Vorsorgeverpflichtungen im Jahr 2017 eine 

Auflösung und im Jahr 2016 eine Bildung von 

Rückstellungen gebucht werden mussten.

Das ENSI zählte Ende 2017 einen Mitarbeitenden 

mehr als Ende 2016, umgerechnet in Vollzeitstellen 

ist der Personalbestand nahezu gleich geblieben.

12 IPSAS: International Public Sector Accounting Standards

Der Vorsorgeaufwand und die Vorsorgeverpflich-

tungen werden jährlich von unabhängigen Versi-

cherungsmathematikern ermittelt. Die Berechnun-

gen basieren auf verschiedenen versicherungs - 

mathematischen Annahmen, beispielsweise auf 

der erwarteten langfristigen Rendite des Vorsorge-

vermögens, der erwarteten Lohn- und Rentenent-

wicklung, der Lebenserwartung der versicherten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auf 

dem Diskontierungszinssatz, mit dem der Barwert 

der Vorsorgeverpflichtungen berechnet wird. Auf-

grund des langfristigen Charakters der Verpflich-

tungen sind die in den Berechnungen getroffenen 

Annahmen mit wesentlichen Unsicherheiten ver-

bunden. Der berechnete Wert kann entsprechend 

von einem Jahr zum nächsten grossen Schwan-

kungen unterliegen. Per Ende 2017 betrugen die 

Vorsorgeverpflichtungen 19.1 Millionen Franken, 

im Vorjahr 24.8 Millionen Franken.

Der ordentliche Nettovorsorgeaufwand sowie die 

versicherungsmathematischen Gewinne und Ver-

luste auf den Vorsorgeverpflichtungen und dem 

Planvermögen werden in der Jahresrechnung des 

ENSI erfolgswirksam verbucht und im Personalauf-

wand ausgewiesen.

In der konsolidierten Jahresrechnung des Bundes 

wird lediglich der ordentliche Nettovorsorgeauf-

wand im Personalaufwand gezeigt; die versiche-

rungsmathematischen Gewinne und Verluste hin-

gegen werden direkt über das Eigenkapital verbucht. 

Übernimmt das ENSI diese Verbuchungsart nach der 

Rechnungslegung Bund (IPSAS)12, resultieren ein 

Jahresgewinn von rund 3.1 Millionen Franken und 

Reserven von 28.4 Millionen Franken.

Die Auswirkungen der Verbuchung nach der Rech-

nungslegung des Bundes nach IPSAS auf die Reser-

ven und das Eigenkapital des ENSI sind in der fol-

genden Tabelle ausgewiesen.

Aufwand (in Mio. CHF) 2017 2016

Dienstleistungsaufwand -20.5 -21.2

Personalaufwand
–  Änderung Vorsorge-

verpflichtungen

-29.3 
5.7

-29.7 
-3.3

Übriger Betriebsaufwand -4.0 -4.1

Abschreibungen -1.4 -1.2

Aufwand -49.5 -59.5

Mitarbeitende 2017 2016

Anzahl Mitarbeitende 
am Bilanzstichtag

146 145

Personalbestand am 
 Bilanzstichtag in 
 Vollzeitstellen

134.35 134.4

Gesamtergebnis (in Mio. CHF) 2017 2016

Nettoertrag 56.8 58.5

Aufwand (ohne Veränderung 
 Vorsorgeverpflichtungen nach  
IFRS for SMEs)

-55.2 -56.2

Betriebsergebnis 1.6 2.3

Veränderung Vorsorgeverpflichtungen 5 7 -3.3

Gewinn (+) / Verlust (-) 7.3 -1.0

Entwicklung des Eigen-
kapitals und der Reser-
ven in den letzten vier 
Jahren (in Mio. CHF)

2017 2016 2015 2014

Jahresgewinn (-) 3.1 3.3 5.5 4.9

Kumulierte versiche-
rungs-mathematische 
Verluste

-21.8 -26.0 -21.7 -24.5

Reserven ENSI 28.4 25.1 19.6 14.6

Total Eigenkapital 9.7 2.4 3.4 -5.0
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Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat prüfte die vorliegende Jahresrechnung 

und genehmigte diese an der Sitzung vom 15. /  

16. Mai 2018. Der Bundesrat genehmigte die Jah-

resrechnung.

Die detaillierte, IFRS for SME-konforme Jahres-

rechnung kann im Internet unter www.ensi.ch 

 (Rubrik: Dokumente / Jahresberichte) heruntergela-

den werden.

6.2 Wirtschaftlichkeit

Tätigkeiten des ENSI
Die Wirtschaftlichkeit des ENSI wird mit vier Kenn-

zahlen gemessen: 

1. Der Anteil der Gemeinkosten-Stunden im Ver-

hältnis zu den gesamten geleisteten Stunden,

2. der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichti-

gung der Bildung von Rückstellungen für Vor-

sorgeverpflichtungen gemäss IFRS for SMEs 28,

3. die durchschnittliche Anzahl verrechneter Stun-

den pro Mitarbeitendem,

4. die Höhe des verrechneten Stundensatzes.

Der Gemeinkostenanteil ist gegenüber 2016 leicht 

gesunken. Er betrug 21.8 %, im 2016 lag er bei 

22 %. Die interne Vorgabe liegt bei 25 %.

Der Kostendeckungsgrad erreichte 102.8 %, was 

unter der internen Vorgabe von 105 % liegt und 

auch unter den in 2016 erreichten 104.1 %.

Pro Mitarbeitendem konnten im Durchschnitt 1771 

Stunden verrechnet werden. Im Vorjahr waren es 

1782 Stunden. Die interne Vorgabe verlangt 1750 

Stunden.

Der durchschnittlich verrechnete Stundensatz des 

ENSI wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert 

und blieb bei CHF 133.25 pro Stunde.

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat prüfte die Einhaltung der internen 

Vorgaben und war mit dem wirtschaftlichen Ergeb-

nis des ENSI zufrieden.

Finanzielle Situation und Geldfluss  
(in Mio. CHF)

2017 2016

Eigenkapital 9.7 2.4

Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit 2.2 7.6

Investitionen in Sach- und  
immaterielle Anlagen

0.8 1.0

Liquide Mittel 14.5 13.1

https://www.ensi.ch/de/
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7 Ausblick
Die am 21. Mai 2017 vom Schweizer Stimmvolk mit 

einem Ja-Stimmenanteil von 58.2 % angenom-

mene Energiestrategie 2050 legt auch den gesetz-

lichen Rahmen für die weitere Nutzung der Kern-

energie in der Schweiz fest: Die bestehenden KKW 

dürfen weiter betrieben werden, solange sie die ge-

setzlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen; der 

Bau neuer KKW ist verboten. Damit ist politisch 

und rechtlich die Ausgangslage für den weite-

ren Betrieb der bestehenden KKW geklärt. Das 

Alterungsmanagement wird in diesem Kontext ein 

wachsendes Gewicht in der Aufsichtstätigkeit des 

ENSI erhalten. Die Betreiberfirmen sind aber weiter-

hin mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 

konfrontiert, was die Gewährleistung der Sicher-

heit nicht erleichtert und für das ENSI als nukleare 

Aufsichtsbehörde eine grosse Herausforderung 

darstellt. 

Die Untersuchungen des Betreibers im Hinblick auf 

die Beurteilung der Anzeigen am RDB des KKB1 

waren ausserordentlich aufwendig und haben 

mehr Zeit beansprucht als ursprünglich geplant. 

Gleiches gilt für die Überprüfung durch das von ei-

ner internationalen Expertengruppe (IRP) unter-

stützte ENSI. Die Arbeiten des ENSI zogen sich bis 

ins Jahr 2018 hinein; sie wurden vom gesamten 

ENSI-Rat und insbesondere von den in diesem Fach-

bereich kompetenten Mitgliedern intensiv beglei-

tet. Gestützt  auf das Gutachten seiner internen  

Experten und im Einverständnis mit den Schluss- 

folgerungen des IRP hat das ENSI im März 2018 das 

Wiederanfahren des KKB1 freigegeben.

Die Ausserbetriebnahme des KKM im Dezember 

2019 rückt näher. Gestützt auf das von der BKW 

eingereichte Stilllegungsprojekt und das vom ENSI 

2017 dazu verfasste sicherheitstechnische Gutach-

ten wird das UVEK nach der Durchführung des be-

hördlichen Verfahrens voraussichtlich Ende 2018 

die Stilllegungsverfügung erlassen. Ein Tätigkeits-

schwerpunkt des ENSI im laufenden Jahr ist die 

Überprüfung und Beurteilung des von der BKW 

eingereichten Konzeptes zur Etablierung des Tech-

nischen Nachbetriebs des KKM. Der ENSI-Rat ver-

folgt weiterhin mit besonderer Aufmerksamkeit die 

Umladestation,  
Umladen eines  

Transport- und Lager-
behälters von der  
Bahnstation auf  

den Lkw  
(Bild Zwilag)
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verschiedenen sicherheitstechnischen Aspekte bei 

der erstmaligen Stilllegung eines schweizerischen 

KKW.

Auch im Bereich Entsorgung steht eine wesentli-

che Entscheidung an: Alle Unterlagen, die für die 

Beurteilung der in der Etappe 2 geleisteten Arbei-

ten nötig sind, liegen vor; nach der Durchführung 

der öffentlichen Anhörung wird der Bundesrat ge-

gen Ende 2018 über den Abschluss der Etappe 2 

entscheiden. Das ENSI wird bis Ende 2018 in einem 

Bericht die sicherheitstechnischen Anforderungen 

für die Etappe 3 präzisieren. Die Revision der Richt-

linie ENSI-G03 «Spezifische Auslegungsgrundsätze 

für geologische Tiefenlager und Anforderungen an 

den Sicherheitsnachweis» beinhaltet eine weitere 

bedeutende Aufgabe für ENSI und ENSI-Rat. Es ist 

geplant, dass der Entwurf der Richtlinie Ende 2018 

für die interne Anhörung vorliegt. Das ENSI wird zu-

dem 2018 seine Stellungnahme zum Entsorgungs-

programm der Nagra publizieren und zum For-

schungsprogramm der Nagra Stellung nehmen. 

Der ENSI-Rat wird sich weiterhin intensiv mit dem 

Thema IT-Sicherheit, befassen. Es ist unerlässlich, 

dass das ENSI als nukleare Aufsichtsbehörde mit 

dem aktuellen Stand dieser vielschichtigen Thema-

tik, die sich insbesondere durch einen ständigen 

Wandel der möglichen Bedrohungen auszeichnet, 

vertraut ist. Es ist dem ENSI-Rat wichtig, dass sich die 

zuständigen Mitarbeitenden des ENSI aktiv an den 

Tätigkeiten der Fachgremien des Bundes zur IT-Si-

cherheit beteiligen. Die sich in Vorbereitung befind-

liche klassifizierte Richtlinie ENSI-G22 «IT-Sicherheit» 

sollte nach Durchführung der externen Anhörung 

Ende 2018 verabschiedet werden können.

Nach Auffassung des ENSI-Rates ist es unerlässlich, 

dass sich das ENSI an der internationalen Fach-

diskussion beteiligt und die eigene Tätigkeit durch 

internationale Experten überprüfen lässt. In diesem 

Zusammenhang stehen 2018 wichtige Vorhaben 

an. Insbesondere sind dies: 

 Überprüfung des physischen Schutzes der 

schweizerischen KKW durch eine Mission des In-

ternational Physical Protection Advisory Service 

(IPPAS) der IAEA, 

 aktive Teilnahme an der Konferenz der IAEA zur 

Überprüfung der Erfüllung des internationalen 

«Übereinkommens über die Sicherheit abge-

brannter Brennelemente und über die Sicherheit 

der Behandlung radioaktiver Abfälle» (Joint 

Convention), 

 aktive Beteiligung an der im Rahmen des Topi-

cal-Peer-Reviews der EU vorgesehenen Überprü-

fung der Alterungsmanagementprogramme der 

KKW.

Ende 2017 ist die erste Hälfte der Leistungsauf-

tragsperiode 2016 bis 2019 abgelaufen. Die Über-

prüfung durch den ENSI-Rat hat ergeben, dass das 

ENSI bei der Erfüllung der im Leistungsauftrag vor-

gegeben Ziele auf Kurs ist. Der ENSI-Rat ist der 

Überzeugung, dass das ENSI dank seiner fachlichen 

Kompetenz und des grossen Engagements seiner 

Mitarbeitenden auch die in der Leistungsvereinba-

rung 2018 festgelegten Ziele erreichen kann.  
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8 Anhang
8.1 Anhang 1 

Organe und Organisation

Die Aufsichtsbehörde ENSI
Am 21. August 1964 beschloss der Bundesrat die 

Bildung einer Sektion für die Sicherheit von Atom-

anlagen (SSA). Per 1. Januar 1973 wurde die SSA in 

die Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 

(ASK) umgewandelt. 1982 wurde die ASK zur 

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 

(HSK).

Über den sicheren Betrieb der Kernanlagen in der 

Schweiz wacht seit dem 1. Januar 2009 das Eidge-

nössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI). Als 

unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt ist das 

ENSI direkt dem Bundesrat unterstellt. Hervorgegan-

gen ist das ENSI aus der Hauptabteilung für die Si-

cherheit der Kernanlagen (HSK) des Bundesamts für 

Energie. Sitz des ENSI ist Brugg im Kanton Aargau.

Der Beschluss, die HSK zu verselbständigen und in 

eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes zu 

überführen, fiel am 22. Juni 2007 mit der Verab-

schiedung des ENSI-Gesetzes durch das Parlament. 

Ausschlaggebend für diese Änderung waren die 

Forderung des internationalen Übereinkommens 

über die nukleare Sicherheit nach Unabhängigkeit 

der Sicherheitsbehörden und die Bestimmungen 

des schweizerischen KEG. Überwacht wird das ENSI 

durch den ENSI-Rat, der vom Bundesrat gewählt 

und diesem direkt unterstellt ist. 

Das oberste Ziel der Aufsichtstätigkeit des Bundes 

im Kernenergiebereich ist es, Mensch und Umwelt 

vor den Gefahren der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie zu schützen. Das ENSI beaufsichtigt 

die fünf Kernreaktoren in der Schweiz, die Zwi-

schenlager für radioaktive Abfälle sowie die nukle-

aren Forschungseinrichtungen am PSI, an der EPFL 

und an der Universität Basel. Dabei wird überprüft, 

ob die Betreiber die Vorschriften einhalten, ob die 

Anlagen sicher betrieben werden und ob der Strah-

lenschutz gewährleistet ist. In den Aufsichtsbereich 

des ENSI fällt zudem der Schutz der Kernanlagen 

vor Sabotage und Terrorakten. Gesuche für Ände-

rungen an bestehenden Kernanlagen prüft das 

Luftaufnahme des 
Kernkraftwerks  

Beznau, Reaktor- 
blöcke 1 und 2  

(Bild KKB)
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ENSI aus dem Blickwinkel der Sicherheit. Schliess-

lich befasst sich das ENSI mit dem Transport radio-

aktiver Stoffe sowie mit den sicherheitstechnischen 

Aspekten der geologischen Tiefenlagerung radio-

aktiver Abfälle.

Das ENSI fördert die nukleare Sicherheitsforschung, 

ist in über 70 internationalen Kommissionen und 

Fachgruppen für die Sicherheit der Kernenergie 

vertreten und arbeitet aktiv an der Weiterentwick-

lung der internationalen Sicherheitsvorgaben mit. 

Dank dieser Vernetzung bewegt sich das ENSI stets 

auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 

Technik und stützt seine Aufsichtstätigkeit auf die 

weltweiten Erfahrungen mit der Kernenergie.

Organigramm
Das ENSI ist in verschiedene Bereiche strukturiert, 

welche wiederum in Sektionen unterteilt sind (siehe 

Abbildung 1).

Der Aufsichtsbereich K (Kernkraftwerke) befasst sich 

mit der Aufsicht über die KKW und dem Ausserbe-

triebnahme- und Stilllegungsverfahren. Der Auf-

sichtsbereich E (Entsorgung) beschäftigt sich mit 

dem Sachplan geologische Tiefenlager, den übrigen 

Kernanlagen sowie den Transporten. Aufgaben des 

Fachbereichs A (Sicherheitsanalysen) sind probabilis-

tische und deterministische Sicherheitsanalysen, die 

Reaktorkernauslegung und menschliche sowie orga-

nisatorische Faktoren. Aufgaben des Fachbereichs S 

(Strahlenschutz) sind Messungen sowie Überwa-

chungen im Strahlenschutzbereich und die Siche-

rung der Kernanlagen. 

Der Bereich DS (Direktionsstab) unterstützt den Di-

rektor und ist Koordinationsstelle für das ENSI, den 

Direktor, die Geschäftsleitung, den ENSI-Rat und 

die verschiedenen Behörden. Des Weiteren beauf-

sichtigt er die Prozesse zur Qualitätssicherung. Zum 

Bereich DS gehören die Sektionen Kommunikation, 

Recht und Internationales. 

Der Bereich R (Ressourcen) stellt die Infrastruktur 

für alle Bereiche des ENSI sicher. Der Bereich R um-

fasst darüber hinaus das Personal- und Finanzwe-

sen sowie die Informatik. 
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Abbildung 1 Organigramm des ENSI, Stand 06.06.2017
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Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung setzte sich 2017 aus  

folgenden Mitgliedern zusammen: 

Dr. Hans Wanner 

Direktor

Dr. Georg Schwarz

Stv. Direktor, Leiter Aufsichtsbereich 

Kernkraftwerke

Dr. Felix Altorfer

Leiter Direktionsstab bis 10. April 2017,  

ab 11. April 2017 Leiter Aufsichtsbereich  

Entsorgung

Dr. Rosa Sardella 

Leiterin Fachbereich Strahlenschutz

Dr. Ralph Schulz

Leiter Fachbereich Sicherheitsanalysen

Jean-Claude Veyre

Leiter Dienstbereich Ressourcen
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Der ENSI-Rat

Gesetzliche Grundlagen
Die Zusammensetzung des ENSI-Rates und seine 

Aufgaben sind in Art. 6 ENSIG festgehalten:

Art. 6 ENSI-Rat

¹  Der ENSI-Rat ist das strategische und das interne 

Aufsichtsorgan des ENSI.

²  Der ENSI-Rat besteht aus fünf bis sieben fachkun-

digen Mitgliedern. Diese werden für eine Amts-

dauer von vier Jahren gewählt. Jedes Mitglied 

kann zweimal wieder gewählt werden.

³  Der Bundesrat wählt die Mitglieder des ENSI-Ra-

tes und bestimmt die Präsidentin oder den Präsi-

denten und die Vizepräsidentin oder den Vizeprä-

sidenten. Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen 

weder eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 

noch ein eidgenössisches oder kantonales Amt 

bekleiden, welche geeignet sind, ihre Unabhän-

gigkeit zu beeinträchtigen.

4  Der Bundesrat legt die Entschädigungen der Mit-

glieder des ENSI-Rates fest. Für das Honorar der 

Mitglieder des ENSI-Rates und die weiteren mit 

diesen Personen vereinbarten Vertragsbedingun-

gen gilt Artikel 6a Absätze 1 - 5 des Bundesperso-

nalgesetzes vom 24. März 2001 sinngemäss.

5  Der Bundesrat kann die Mitglieder des ENSI-Rates 

aus wichtigen Gründen abberufen.

6 Der ENSI-Rat hat folgende Aufgaben:

a.  Er legt die strategischen Ziele für jeweils vier 

Jahre fest.

b. Er beantragt dem Bundesrat die vom Bund zu 

erbringenden Abgeltungen.

c. Er erlässt das Organisationsreglement.

d. Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmigung 

durch den Bundesrat das Personalreglement.

e. Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmigung 

durch den Bundesrat die Gebührenordnung.

f. Er erlässt die dem ENSI vom Bundesrat dele-

gierten Ausführungsbestimmungen.

g. Er wählt die Direktorin oder den Direktor und 

die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung.

h. Er überwacht die Geschäftsführung und die 

Aufsichtstätigkeit.

i. Er ist für eine ausreichende Qualitätssiche-

rung und ein adäquates betriebliches Risiko-

management verantwortlich.

j. Er setzt eine interne Revision ein und sorgt für 

die interne Kontrolle.

k. Er genehmigt den Voranschlag und die Jah-

resrechnung.

l. Er erstellt den Tätigkeitsbericht mit Angaben 

zur Aufsicht, zum Stand der Qualitätssiche-

rung, zur Erreichung der strategischen Ziele 

und zum Zustand der Kernanlagen sowie den 

Geschäftsbericht (Jahresbericht, Bilanz mit 

Anhang, Erfolgsrechnung, Prüfungsbericht 

der Revisionsstelle) und unterbreitet sie dem 

Bundesrat zur Genehmigung.

7  Der ENSI-Rat kann die Kompetenz zum Abschluss 

einzelner Geschäfte an die Geschäftsleitung über-

tragen.

In der Verordnung über das Eidgenössische Nukle-

arsicherheitsinspektorat (ENSIV, 3. Abschnitt) sind 

das Anforderungsprofil und Bestimmungen zur Un-

abhängigkeit und anderen Bereichen festgelegt: 

Art. 3 Anforderungsprofil

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Ver-

kehr, Energie und Kommunikation (UVEK) legt fest, 

welche Anforderungen die Mitglieder des ENSI-Ra-

tes erfüllen müssen.

Art. 4 Unabhängigkeit

¹  Die Mitglieder des ENSI-Rates handeln weisungs-

ungebunden.

²  Sie dürfen in keiner Beziehung stehen, die den An-

schein der Voreingenommenheit erwecken kann.
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³  Will ein Mitglied eine Tätigkeit aufnehmen, die mit 

seiner Unabhängigkeit unvereinbar sein könnte, 

so holt es vorgängig die Empfehlung des ENSI-Ra-

tes ein. In Zweifelsfällen bittet der ENSI-Rat das 

UVEK um eine Beurteilung.

Art. 4a Ausübung einer wirtschaftlichen Tätig-
keit und Halten von Beteiligungen

¹ Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen keine wirt-

schaftliche Tätigkeit ausüben, die mit ihrer Unab-

hängigkeit unvereinbar ist. Sie dürfen insbesondere 

nicht:

a. bei einer vom ENSI beaufsichtigten Organisa-

tion oder bei einer Organisation, die zum 

gleichen Konzern gehört wie die beaufsich-

tigte Organisation, angestellt sein;

b. von einer der folgenden Stellen Aufträge oder 

Unteraufträge annehmen:

1. einer vom ENSI beaufsichtigten Organi-

sation oder von einer Organisation, die zum 

gleichen Konzern gehört wie die beaufsich-

tigte Organisation,

2. einer Verwaltungseinheit, die an einem 

Verfahren nach dem Kernenergiegesetz 

vom 21. März 20032 (KEG) beteiligt ist;

c. eine leitende Funktion in einer Organisation 

übernehmen, die in einer wirtschaftlich en-

gen Beziehung zu einer vom ENSI beaufsich-

tigten Organisation steht;

d. bei einer Organisation, die an einem Verfah-

ren nach dem KEG beteiligt ist, angestellt sein 

oder von dieser Aufträge annehmen.

² Zulässig sind:

a. die Anstellung bei einer Hochschule in einem 

Fachbereich, der keine vom ENSI beaufsich-

tigten Kernanlagen betreibt;

b. die Annahme von Forschungsaufträgen von 

Hochschulen und von Verwaltungseinheiten, 

die an einem Verfahren nach dem KEG betei-

ligt sind, sofern der Gegenstand des Auftra-

ges keinen Bereich betrifft, der der Aufsicht 

des ENSI untersteht.

Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen keine Beteili-

gung halten, die mit ihrer Unabhängigkeit unverein-

bar ist. Insbesondere dürfen sie keine Beteiligung an 

einer vom ENSI beaufsichtigten Organisation oder 

an einer Organisation, die zum gleichen Konzern ge-

hört wie die beaufsichtigte Organisation, halten.

Art. 4b Ausübung eines Amtes

Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen kein Amt aus-

üben, das mit ihrer Unabhängigkeit unvereinbar ist. 

Sie dürfen insbesondere nicht:

a. Mitglied sein in der Legislative oder Exekutive 

eines Standortkantons oder einer Standort-

gemeinde einer Kernanlage, die vom ENSI 

beaufsichtigt wird;

b. Mitglied sein in der Legislative oder Exekutive 

eines Kantons oder einer Gemeinde, wo ein 

Rahmenbewilligungsgesuch nach Artikel 12 

KEG eingereicht wurde;

c. eine leitende Funktion in einer Verwaltungs-

einheit übernehmen, die für die Energiever-

sorgung oder für die Wirtschaftsförderung 

zuständig ist;

d. bei einer Verwaltungseinheit angestellt sein, 

die an einem Verfahren nach dem KEG betei-

ligt ist.

Art. 5 Honorare und Nebenleistungen

¹  Der Bundesrat legt die Honorare und Nebenleis-

tungen für die Mitglieder des ENSI-Rates fest.

²  Die Honorare und Nebenleistungen gehen zulas-

ten des ENSI.

Art. 6 Sitzungen

¹  Der ENSI-Rat tagt mindestens viermal jährlich; an 

den Sitzungen berät er den Voranschlag, den Tä-

tigkeitsbericht und den Geschäftsbericht sowie 

die Jahresrechnung.

² Weitere Sitzungen können einberufen werden:

a. von der Präsidentin oder vom Präsidenten;

b. auf Begehren von mindestens zwei Mitglie-

dern des ENSI-Rates.
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³  Die Sitzungen auf Begehren von Ratsmitgliedern 

müssen spätestens 30 Tage nach Einreichen des 

Begehrens durchgeführt werden.

4  Die Direktorin oder der Direktor des ENSI nimmt 

an den Sitzungen des ENSI-Rates mit beratender 

Stimme teil. Sie oder er kann weitere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des ENSI beiziehen.

5  Der ENSI-Rat kann ausnahmsweise unter Aus-

schluss der Direktorin oder des Direktors tagen.

Art. 7 Beschlussfähigkeit

¹  Der ENSI-Rat ist beschlussfähig, wenn die Mehr-

heit seiner Mitglieder anwesend ist.

²  Er beschliesst mit einfachem Mehr; die Präsiden-

tin oder der Präsident hat den Stichentscheid.

Art. 8 Berichterstattung

¹  Der Tätigkeits- und der Geschäftsbericht an den 

Bundesrat umfassen die Berichterstattung über 

Wirkungen und Leistungen des ENSI im Rahmen 

seiner Aufsicht über die Kernanlagen, die Errei-

chung der strategischen Ziele sowie Jahresbe-

richt, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und 

Prüfungsbericht der Revisionsstelle.

²  Der ENSI-Rat beschliesst auf Antrag der Präsiden-

tin oder des Präsidenten über den Tätigkeitsbe-

richt und den Geschäftsbericht und legt diese bei-

den Berichte dem Bundesrat zur Genehmigung 

vor.

³  Der Tätigkeitsbericht und der Geschäftsbericht 

werden nach Genehmigung durch den Bundesrat 

veröffentlicht.

Art. 9 Ausstand

¹  Die Ausstandspflicht der Mitglieder des ENSI-Ra-

tes richtet sich nach Artikel 10 des Bundesgeset-

zes vom 20. Dezember 19681 über das Verwal-

tungsverfahren.

²  Die Mitgliedschaft in einschlägigen Fachverbän-

den begründet allein keine Ausstandspflicht.

³  Ist der Ausstand streitig, so entscheidet der ENSI-

Rat unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds.
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Organigramm
Die Mitglieder des ENSI-Rates werden vom Bundes-

rat für vier Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist 

zweimal möglich. Der ENSI-Rat untersteht direkt 

dem Bundesrat. Dies entspricht der Forderung des 

schweizerischen Kernenergiegesetzes und des in-

ternationalen Übereinkommens über die nukleare 

Sicherheit in Bezug auf die Unabhängigkeit der Si-

cherheitsbehörde.

Die Kommunikation und die Berichterstattung zwi-

schen ENSI-Rat und Bundesrat erfolgen administra-

tiv über das Generalsekretariat des UVEK. Der ENSI-

Rat ist das interne und strategische Aufsichtsorgan 

des ENSI. Primärer Ansprechpartner des ENSI-Rates 

im ENSI ist die Geschäftsleitung.

Der ENSI-Rat pflegt den regelmässigen Austausch 

mit der KNS, welche gemäss gesetzlichem Auftrag 

den Bundesrat, das UVEK sowie auf Antrag des 

ENSI dieses in Fragen der nuklearen Sicherheit von 

Kernanlagen berät (siehe Abbildung 2).

Legende:
(1) Der Bundesrat wählt den ENSI-Rat. Er geneh-

migt den Geschäftsbericht, das Personalreglement 

und die Gebührenordnung. Er übt die Aufsicht 

über den ENSI-Rat aus, welcher das ENSI über-

wacht.

(2) Die KNS berät den Bundesrat und das UVEK 

fachlich.

(3) Der ENSI-Rat vertritt die Interessen des ENSI 

beim Antrag auf Abgeltung von Bundesleistungen. 

Er unterbreitet dem Bundesrat den Geschäftsbe-

richt, das Personalreglement und die Gebühren-

ordnung zur Genehmigung. Er erstattet dem Bun-

desrat Bericht über die Aufgabenerfüllung des 

ENSI.

(4) Der ENSI-Rat legt die Ziele und die Sicherheits-

philosophie sowie Strategie und Führungsinstru-

mente des ENSI fest. Er erlässt die Geschäftsord-

nung, genehmigt die Geschäftsplanung und das 

Budget und ernennt die Geschäftsleitungsmitglie-

der. Er beaufsichtigt die Geschäftsleitung und über-

wacht die Risikosituation, genehmigt die Jahres-

rechnung und verfasst den Tätigkeits- und 

Geschäftsbericht.

(5) Die Geschäftsleitung des ENSI ist verantwortlich 

für die Geschäftsführung, die Organisation und üb-

rige Personalentscheide. Sie leitet das ENSI und ver-

tritt es gegenüber der Öffentlichkeit. Sie fällt Ent-

scheide in sicherheitstechnischen Belangen.

Abbildung 2 Schema zur Aufsicht über die nukleare Sicherheit in der Schweiz
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Mitglieder des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat setzte sich 2017 aus folgenden  

Mitgliedern zusammen:

Martin Zimmermann

Expertise: Deterministische Sicherheitsanalysen, 

Grundlagenforschung und angewandte  

Forschung, Reaktorsicherheit (seit April 2017  

im ENSI-Rat)

Dr. Anne Eckhardt, Präsidentin

Expertise: Sicherheit soziotechnischer Systeme, 

Entsorgung radioaktiver Abfälle (seit 2008 im 

ENSI-Rat, seit 2012 als Präsidentin)

Jürg Schmid, Vizepräsident 

Expertise: Sicherheitskultur, Safety, Krisenmanage-

ment, Managementerfahrung (seit 2008 im 

 ENSI-Rat, seit 2012 als Vizepräsident)

Prof. Dr. Jacques Giovanola 

Expertise: Materialwissenschaften,  Bruchmecha- 

nik, Maschinenbau, Grundlagenforschung und 

ange wandte Forschung (seit 2012 im ENSI-Rat)

Dr. Oskar Grözinger 

Expertise: Reaktorsicherheit, Behördenerfahrung 

in allen Bereichen der Überwachung kerntechni-

scher Anlagen (Errichtung, Betrieb, Stilllegung 

und Rückbau) (seit 2012 im ENSI-Rat)

Dr. Monica Duca Widmer 

Expertise: Verfahrenstechnik, Sicherheit im 

 Umweltschutzbereich (seit 2016 im ENSI-Rat)

Dr. Werner Bühlmann 

Expertise: Kernenergierecht, Aufsicht im Bereich 

nukleare Sicherheit (seit 2012 im ENSI-Rat)
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Fachsekretariat
Der ENSI-Rat wird durch das Fachsekretariat bei der 

Ausübung seiner Tätigkeiten unterstützt. Das Fach-

sekretariat ist das Bindeglied zwischen ENSI-Rat 

und ENSI. Zu den Aufgaben des Fachsekretariats 

gehören die fachliche und administrative Vorberei-

tung der Ratssitzungen und Reisen, die Korrespon-

denz mit nationalen und internationalen Behörden 

und anderen externen Anspruchsgruppen sowie 

die Redaktion des Tätigkeits- und Geschäftsberichts 

zuhanden des Bundesrats. Es bereitet technisch-

wissenschaftliche Dokumente für den ENSI-Rat vor 

und unterstützt ihn beim Verfolgen aktueller The-

men sowie Entwicklungen in Wissenschaft und 

Technik. Zudem führt es im Auftrag des ENSI-Rates 

die interne Revision durch.

Das Fachsekretariat bestand 2017 aus Eveline Strub 

und Anne-Kathrin Arnal.
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8.2  Anhang 2 
Ziele und Indikatoren

Strategische Ziele
Als strategisches Organ formuliert der ENSI-Rat alle 

vier Jahre einen Leistungsauftrag für das ENSI. Ne-

ben den strategischen Zielen sind auch die zukünf-

tigen Tätigkeitsschwerpunkte sowie der zugehörige 

finanzielle Rahmen definiert. Der Leistungsauftrag 

gilt jeweils für eine Legislaturperiode und wird in ei-

ner jährlichen Leistungsvereinbarung konkretisiert.

Im Zeitraum 2016 bis 2019 werden im Rahmen von 

übergeordneten Projekten folgende strategische 

Ziele verfolgt (siehe Leistungsauftrag 2016 bis 2019):

1. Die Aufsicht des ENSI gewährleistet, dass 

die Sicherheit in den schweizerischen Kern-

anlagen im internationalen Vergleich auf 

einem hohen Stand ist.

  Das Kernenergiegesetz bezweckt den Schutz 

von Mensch und Umwelt vor den Gefahren der 

friedlichen Nutzung der Kernenergie. Von be-

sonderer Bedeutung für diesen Schutz ist wäh-

rend der nächsten Jahre der sichere Langzeit-

betrieb der Kernkraftwerke und dessen 

Überwachung. Der sichere Langzeitbetrieb 

muss auch unter schwierigen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und angesichts alterungs-

spezifischer technischer Fragestellungen ge-

währleistet sein. Daraus folgt für die Aufsichts-

tätigkeit des ENSI als Zielsetzung, dass sich die 

Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen 

auch künftig im internationalen Vergleich auf ei-

nem hohen Stand bewegt.

2. Die Vorgaben des ENSI für die Ausserbe-

triebnahme und Stilllegung von Kernkraft-

werken liegen vor und die erforderlichen 

Ressourcen und Kompetenzen sind vor-

handen.

  Mit der Ausserbetriebnahme und der Stilllegung 

von Kernkraftwerken steht das ENSI vor neuen 

Herausforderungen. Stilllegung und Rückbau 

sind Grossprojekte, welche nach dem aktuellen 

Stand von Wissenschaft und Technik abgewi-

ckelt werden müssen. Das ENSI muss sich darauf 

vorbereiten, die Ausserbetriebnahme und die 

Stilllegung wirksam beaufsichtigen zu können. 

In der kommenden Leistungsauftragsperiode 

müssen daher die Vorgaben für die Ausserbe-

triebnahme und Stilllegung von Kernkraftwer-

ken vorliegen und die erforderlichen Ressourcen 

und Kompetenzen beim ENSI vorhanden sein.

3. Das ENSI nimmt die Aufsicht über die Ent-

sorgung der radioaktiven Abfälle mit hoher 

Fachkompetenz vorausschauend und pro-

aktiv wahr.

  Im Sachplanverfahren prüft und beurteilt das 

ENSI die sicherheitstechnischen Aspekte. Zu-

sätzlich wird das ENSI in den kommenden Jah-

ren das Entsorgungsprogramm der Nagra sowie 

die Kostenstudien für den Stilllegungs- und Ent-

sorgungsfonds wie auch den Forschungs- und 

Entwicklungsbericht der Nagra prüfen. Ange-

sichts der zunehmenden Konkretisierung des 

Sachplanverfahrens und den vielfältigen mitein-

ander vernetzten Aufgaben im Bereich der Ent-

sorgung muss das ENSI die Aufsicht über die 

Entsorgung der radioaktiven Abfälle mit hoher 

Fachkompetenz vorausschauend und proaktiv 

wahrnehmen.

4. Das ENSI verfügt im Bereich der Sicherung 

über die notwendigen Kompetenzen und 

Ressourcen.

  Neben der Sicherheit ist auch die Sicherung von 

Kernanlagen vor Einwirkungen Dritter (Sabota-

geschutz) zu gewährleisten. Durch gesellschaft-

liche Veränderungen und technische Entwick-

lungen ergeben sich heute und voraussichtlich 

auch in den kommenden Jahren neue Gefähr-

dungslagen, auf die sich das ENSI einstellen 

muss. Im Bereich der Sicherung muss das ENSI 

daher über die notwendigen Kompetenzen und 

Ressourcen verfügen.

5. Das ENSI informiert seine Anspruchsgrup-

pen verständlich, fundiert und zeitgerecht.

  Art. 74 KEG verpflichtet das ENSI, die Öffentlich-

keit zu informieren. In der kommenden Leis-

tungsperiode sind besondere Herausforderun-

gen an die Kommunikation im Zusammenhang 

mit dem Langzeitbetrieb der bestehenden Kern-

anlagen, der Ausserbetriebnahme und Still-

legung des Kernkraftwerks Mühleberg sowie 
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mit dem Sachplan geologische Tiefenlager ab-

sehbar. Das ENSI zielt auf eine aktive Information 

ab und strebt ein hohes Mass an Transparenz an. 

Seine Anspruchsgruppen muss es verständlich, 

fundiert und zeitgerecht informieren.

6. Das ENSI stärkt seine Position als wirkungs-

volle, unabhängige Aufsichtsbehörde wei-

ter und fällt seine Aufsichtsentscheide kon-

sequent und nachvollziehbar.

  Das ENSI bewegt sich im Spannungsfeld zwi-

schen Akteuren, die unterschiedliche Interessen 

verfolgen. Das ENSI muss in der Lage sein, die 

Sicherheit der Kernanlagen unabhängig von die-

sen Interessenlagen und äusserer Einflussnahme 

zu überwachen. Daher muss das ENSI seine Po-

sition als wirkungsvolle, unabhängige Aufsichts-

behörde weiter stärken und konsequente und 

nachvollziehbare Aufsichtsentscheide fällen.

Der integrale Text des Leistungsauftrags kann auf 

der Webseite des ENSI-Rates eingesehen werden 

(http://www.ensi-rat.ch).

Leistungsvereinbarung 2017
Aus den strategischen Zielen im Leistungsauftrag 

werden jährlich in einer Leistungsvereinbarung zwi-

schen ENSI-Rat und ENSI die Jahresziele und Indi-

katoren für deren Erreichung abgeleitet und fest-

gelegt. Die Leistungsvereinbarung umfasst die 

Betriebsüberwachungstätigkeiten des ENSI, die 

technische Aufsicht im Rahmen des Sachplanver-

fahrens für geologische Tiefenlager, die Vorberei-

tung der Stilllegung des KKM sowie die Öffentlich-

keitsarbeit. 

Die Betriebsüberwachung spiegelt das Tagesge-

schäft des ENSI wider. Sämtliche Tätigkeiten unter-

stützen die Erreichung der strategischen Ziele. Aus 

diesem Grund sind keine spezifischen Jahresziele 

für die Betriebsüberwachung festgelegt.

Zielerreichung
Die für 2017 festgelegten Jahresziele sind in den 

folgenden Tabellen zusammengefasst. Die Tabellen 

enthalten auch die Indikatoren, welche für die Be-

urteilung der Zielerreichung benutzt werden.

http://www.ensi-rat.ch
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Legende zu den folgenden  
Zielerreichungstabellen:

Jahresziele zu den strategischen Zielen:

Ziel Indikator Standard Ist- 
Bewertung

Ziel- 
erreichung

Technisches Forum Kernkraftwerke

G1 Die Leitung des Technischen 
Forums Kernkraftwerke wird 
kompetent wahrgenommen.

Drei Sitzungen wurden 
durchgeführt. Die Webseite 
wird laufend auf dem  
aktuellen Stand gehalten.

31.12.2017  100 % 

Sachplanverfahren

G2 Das Gutachten zur Etappe 2 
ist abgeschlossen.

Das Gutachten ist 
 veröffentlicht.

31.05.2017 100 % 
G3 Die Betreuung der Sachplan-

Gremien in Bezug auf sicher-
heitstechnische Aspekte wird 
in Absprache mit dem BFE 
aktiv und kompetent wahr-
genommen.

Das ENSI ist an den mit dem 
BFE vereinbarten Veranstal-
tungen präsent und doku-
mentiert dies in den Quar-
talsberichten zuhanden des 
BFE.

31.12.2017 100 % 

G4 Die Leitung des Technischen 
Forums Sicherheit wird 
 kompetent wahrgenommen.

Vier Sitzungen wurden 
durchgeführt. Die Webseite 
wird laufend auf dem  
aktuellen Stand gehalten.

31.12.2017 100 % 

 Ziel erreicht

 Ziel knapp nicht erreicht (≥ 90 %)

E Ziel wegen externer Verzögerung nicht erreicht

 Ziel nicht erreicht (50 % - 89 %)

 Ziel verfehlt (< 50 %)



Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2017 des ENSI-Rates44

Jahresziele Anlagenbegutachtung: 

Ziel Indikator Standard Ist- 
Bewertung

Ziel- 
erreichung

Periodische Sicherheitsüberprüfungen

A1 Die Grobprüfung der 
 Unterlagen zur PSÜ KKL  
ist abgeschlossen.

Der Brief zum Abschluss der 
Grobprüfung liegt vor.

31.12.2017 100 % 

Änderungsvorhaben in den Kernanlagen

A2 Anträge von Anlagenände-
rungen und Zulassungsver-
fahren neuer T /  L-Behälter 
werden  termingerecht 
 beurteilt.

Die Freigabebriefe liegen vor. 6 Monate 
nach Einrei-
chen der 
 Unterlagen.

100 % 

Bewertung der Befunde RDB KKB1

A3 Die Beurteilung der Befunde 
am RDB KKB1 ist erfolgt.

Die Stellungnahme liegt vor. 2 Monate 
nach Vorlie-
gen des  
IRP-Berichtes 
und allfällig 
nachge- 
reichten 
KKB-Unter- 
lagen

100 % 

Gutachten zum Stilllegungsprojekt GUSTIL

A4 Das Gutachten zum Stillle-
gungsprojekt KKM liegt vor.

Das Gutachten wurde dem 
BFE abgegeben.

31.08.2017 100 % 
Richtlinie ENSI-A16 «IT-Security»

A5 Klassifizierte Richtlinie ENSI-
A16 «IT-Security».

Die Richtlinie ist in externer 
Anhörung.

31.12.2017 85 % 
Richtlinie ENSI-G03 «Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen  
an den Sicherheitsnachweis»

A6 Richtlinie ENSI-G03 «Anfor-
derungen an Tiefenlager».

Die Spezifikation der  
Richtlinie liegt vor.

31.12.2017 100 % 

Jahresziele Betriebsüberwachung:

Ziel Indikator Standard Ist- 
Bewertung

Ziel- 
erreichung

Gesamtnotfallübung

B1 Die GNU17 RAROS wurde 
erfolgreich durchgeführt.

Die Auswertung des ENSI ist 
bis Ende Jahr abgeschlossen.

31.12.2017 100 % 
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Jahresziele Führung:

Ziel Indikator Standard Ist- 
Bewertung

Ziel- 
erreichung

IPPAS-Mission in der Schweiz

F1 Die Arbeiten zur Vorberei-
tung der IPPAS-Mission in 
der Schweiz laufen gemäss 
Projektplan.

Das Self-Assessment wurde 
durchgeführt.

31.12.2017 90 % 

Convention on Nuclear Safety Konferenz

F2 Das ENSI beteiligt sich aktiv 
an der 7. CNS-Konferenz.

Die Fragen der Vertrags-
staaten konnten gut 
 beantwortet werden.  
Die Challenges wurden  
umgesetzt. Der Abschluss-
bericht liegt vor.

31.12.2017 100 % 

Analyse betrieblicher Risiken

F3 Die Risikoanalyse wurde 
durchgeführt bzw. aktua-
lisiert und die notwendigen 
 Massnahmen sind definiert.

Die finale Version der Risiko-
anlage wurde beim ENSI-Rat 
eingereicht.

31.12.2017 100 % 

Länderbericht zur Joint Convention

F4 Der Länderbericht der 
Schweiz zur Joint 
 Convention ist erstellt.

Der Bericht wurde bei der 
IAEA eingereicht.

31.08.2017 90 % 

Topical Peer Review der EU

F5 Der Länderbericht der 
Schweiz zum Topical-Peer-
Review ist erstellt.

Der Bericht wurde bei der 
ENSREG eingereicht.

31.12.2017 100 % 

8.3 Anhang 3 
Aufsicht und Strahlenschutz

Tabelle 1
 Betriebsdaten der schweizerischen Kernkraftwerke 2017 

KKB 1 KKB 2 KKM KKG KKL

Thermisch erzeugte Energie [GWh] 0 8710 8874 24400 17425

Abgegebene elektrische Nettoenergie [GWh] -12.8 2814 2998 8084 5619

Abgegebene thermische Energie [GWh] 0 162.2 1.5 206 0

Zeitverfügbarkeit1 [%] 0 88.3 92.9 93.0 61.0

Nichtverfügbarkeit durch Jahresrevision [%] 100.0 10.3 7.0 7.3 28.3

Arbeitsausnutzung2 [%] 0 88.1 91.1 92.4 53.3

Anzahl ungeplanter Schnellabschaltungen (Scrams) 0 0 0 0 2

Unvorhergesehenes Abfahren der Anlage 0 1 0 0 0

Störungsbedingte Leistungsreduktionen3 (> 10 % PN) 0 0 0 0 1

¹ Zeitverfügbarkeit (in %): Zeit, in der das Werk in Betrieb bzw. in betriebsbereitem Zustand ist.

²  Arbeitsausnutzung (in %): Produzierte Energie, bezogen auf die Nennleistung und eine  

hundertprozentige Zeitverfügbarkeit.

³ > 10% PN an der Tagesleistung gemessen
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Tabelle 2
  Zusammenfassung der Kollektivdosen in den schweizerischen Kernanlagen, 2017,  

Eigen- und Fremdpersonal:

Kernanlage Anzahl überwachte Personen Kollektivdosis [Pers.-mSv]

KKB 1 und 2 1230 382.4

 KKG 1313 284.9

 KKL 2245 2128.0

 KKM 1069 660.8

 ZZL 194 18.5

 PSI 373 3.5

 Universitäten 29 0.3

Aufsichtsbereich des ENSI 5586 3478.4

Tabelle 3
 Anzahl beruflich strahlenexponierte Personen, Kernkraftwerke:

Dosis-
bereich 
[mSv]

 
KKB 1 und 2

 

 
KKG
 

 
KKL
 

 
KKM
 

 
Total KKW

 

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP

0.0 - 1.0 390 716 1106 466 762 1228 400 1287 1687 246 607 853 1496 2638 4134

> 1.0 - 2.0 30 51 81 17 42 59 40 143 183 50 78 128 139 282 421

> 2.0 - 5.0 13 27 40 16 10 26 49 220 269 28 45 73 105 311 416

> 5.0 - 10.0 2 1 3    12 88 100 4 11 15 19 109 128

> 10.0 - 15.0      1 5 6    1 8 9

> 15.0 - 20.0                

> 20.0 - 50.0                

> 50.0                

Total  

Personen
435 795 1230 499 814 1313 502 1743 2245 328 741 1069 1760 3348 5108

Mittel pro 

Person 

[mSv]

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.8 0.6

Legende: EP = Eigenpersonal, FP = Fremdpersonal
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Tabelle 4 
 Anzahl beruflich strahlenexponierte Personen, Kernanlagen und Forschungsanlagen

Dosisbereich 
[mSv]

 
PSI
 

Universi-
täten

Total 
For-

schung

 
ZZL
 

Total 
KKW 

Total Kern-
anlagen und 
Forschung

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP + FP

0.0 - 1.0 274 99 373  29 402 73 115 188 4134 4607

> 1.0 - 2.0   4 2 6 421 425

> 2.0 - 5.0     416 417

> 5.0 - 10.0        128 128

> 10.0 - 15.0         9 9

> 15.0 - 20.0                 

> 20.0 - 50.0                  

> 50.0                  

Total Personen 274 99 373 29 402 77 117 194 5108 5586

Mittel pro Person 

[mSv]
0.0 0.0 0.0   0.2 0.0 0.1 0.7 0.6

Legende: EP = Eigenpersonal, FP = Fremdpersonal 
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8.4 Anhang 4 
Leitbild

Leitsatz 1: Wir sind die unabhängige Aufsichts-
behörde der schweizerischen Kernanlagen.
 Wir setzen als Aufsichtsbehörde den gesetzli-

chen Auftrag zum Schutz von Mensch und Um-

welt vor den Gefahren der friedlichen Nutzung 

der Kernenergie um.

 Wir sind das Kompetenzzentrum für die Beurtei-

lung der nuklearen Sicherheit in der Schweiz. 

Wir gründen unsere Entscheide auf dem aktuel-

len Stand von Wissenschaft und Technik.

 Unsere Richtlinien und Forderungen haben ei-

nen hohen Sicherheitsstand der Kernanlagen 

zum Ziel. Sie sind klar und verständlich für die 

Beaufsichtigten.

 Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpartner für 

Bevölkerung, Behörden und Beaufsichtigte. Wir 

informieren verständlich, fundiert und zeitge-

recht.

Leitsatz 2: Wir stärken mit unserer Aufsichts-
tätigkeit die nukleare Sicherheit.
 Wir üben unsere Aufsichtstätigkeit wachsam, 

selbstständig und unabhängig aus. Wir setzen 

unsere Entscheide konsequent durch.

 Wir beurteilen das Gesamtbild der Sicherheit der 

Schweizer Kernanlagen und streben eine kons-

tante Verbesserung unserer Aufsichtstätigkeit 

an.

 Wir stärken durch unsere Aufsicht die Sicher-

heitskultur der Beaufsichtigten und deren eigen-

verantwortliches Handeln.

 Wir pflegen mit den Beaufsichtigten einen Um-

gang, welcher auf Professionalität und kon-

struktivem Dialog gründet.

Leitsatz 3: Wir arbeiten als Team.
 Unsere Arbeit ist geprägt durch Selbstverant-

wortung und gegenseitige Wertschätzung.

 Wir unterstützen uns gegenseitig, arbeiten be-

reichsübergreifend zusammen und schaffen ein 

motivierendes Umfeld.

 Wir hinterfragen uns und unser Handeln. Diffe-

renzen werden offen angesprochen und ge-

meinsam gelöst.

 Wir sind integer, offen und zuverlässig.

Leitsatz 4: Wir sind Vorbild.
 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst 

und nehmen sie wahr. 

 Wir führen aktiv und kompetent und lösen Auf-

gaben im Team.

 Wir sind für unsere Entscheide und unser Team 

verantwortlich.

 Wir rekrutieren fachkompetentes Personal, un-

abhängig von Alter, Geschlecht und der Einstel-

lung zur Kernenergie und sorgen für die Weiter-

entwicklung der Fachkompetenz aller.
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8.5 Anhang 5 
Abkürzungsverzeichnis

AGNEB Arbeitsgruppe des Bundes für die Entsorgung radioaktiver Abfälle

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BFE Bundesamt für Energie

BGÖ Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004  
(SR 152.3, Stand am 19. August 2014)

BKW Bernische Kraftwerke Energie AG

CISAC Center for International Security and Cooperation (Stanford University)

CNS Convention on Nuclear Safety

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

EGT Expertengruppe Geologische Tiefenlagerung

EKRA Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat

ENSIG ENSI-Gesetz vom 22. Juni 2007 (SR 732.2, Stand am 1. Januar 2012)

ENSIV ENSI-Verordnung vom 12. November 2008 (SR 732.21, Stand am 1. November 2011)

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ERNOS Erweiterung Notstandssysteme

ERS Expertengruppe Reaktorsicherheit

GBq Gigabecquerel

GSKL Gruppe der schweizerischen Kernkraftwerksleiter

GS-UVEK Generalsekretariat UVEK

HAA Hochaktive Abfälle

HCM Human Capital Management

HSK Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

IAEA Internationale Atomenergieagentur

IFRS for SMEs International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities

IKS Internes Kontrollsystem

INES Internationale Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse

IPPAS International Physical Protection Advisory Service

IPSAS International Public Sector Accounting Standards

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée (Lausanne)

IRP Internationales Expertenteam (International Review Panel)

IRRS Integrated Regulatory Review Service

JRODOS Java-based Realtime Online Decision Support System

IT Informationstechnik

KEG Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (SR 732.1, Stand am 1. Januar 2009)

KKB Kernkraftwerk Beznau

KKG Kernkraftwerk Gösgen

KKL Kernkraftwerk Leibstadt

KKM Kernkraftwerk Mühleberg

KKW Kernkraftwerk

KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit

M & O Mensch & Organisation

MAA Mittelradioaktive Abfälle

MADUK Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung  
der Kernkraftwerke

MELANI Melde- und Analysestelle Informationssicherung

mSv Millisievert

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

NAZ Nationale Alarmzentrale

NCS Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
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NEA Nuclear Energy Agency

NES Nuclear Energy and Safety Research Division 

NFO Notfallorganisation

NWTRB Nuclear Waste Technical Review Board

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PRP Pegasos Refinement Project

PSI Paul Scherrer Institut

PSÜ Periodische Sicherheitsüberprüfung

RDB Reaktordruckbehälter

SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

SGT Sachplan geologische Tiefenlager

SMA Schwach-/mittelaktive Abfälle

SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme

StSV Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 (SR 814.501, Stand am 1. Januar 2014)

TFK Technisches Forum Kernkraftwerke

TFS Technisches Forum Sicherheit

T / L-Behälter Transport- und Lagerbehälter

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

Zwilag Zentrales Zwischenlager Würenlingen
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